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Editorial

Unsere Vereine sind unser Kapital 
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In unse-
rer Stadt sind 

über 60 Vereine 
aktiv. Ein Teil davon sind Sportver-
eine, die die kommunalen Einrich-
tungen wie Turnhallen oder das 
Waldbad für ihre Aktivitäten nutzen. 
Andere wiederum agieren mehr im 
Stillen, werden weniger stark von 
der Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Aber auch diese Vereine organisieren 
sich häufig in kommunalen Gebäu-
den. Durch Sie alle, die Sie in den 
Vereinen unserer Stadt aktiv sind, 
hat sich Naunhof überregional einen 
Namen gemacht. Durch Menschen 
wie Sie wird unsere Gesellschaft le-
bendiger und wärmer. Das ist gerade 
in diesen Zeiten, in denen wir nahe-
zu atemlos von Krise zu Krise het-
zen, umso wichtiger. Naunhof wäre 
ohne seine Vereine nicht nur halb so  
attraktiv, sondern Vieles wäre ohne 
sie weder möglich noch denkbar. 
Denn das Ehrenamt sichert neben der  

Daseinsvorsorge auch das Freizeitan-
gebot in unserem ländlichen Raum. 
Ich persönlich bin mir dieses Schat-
zes unserer Stadt sehr bewusst. 

Deshalb liegt mir im Umgang mit 
den Vereinen eine offene und vor al-
lem transparente Kommunikation am 
Herzen. Dies ist umso notwendiger, 
wenn grundlegende Änderungen, 
wie beispielsweise ganz aktuell in der 
Benutzungs- und Entgeltordnung der 
Stadt Naunhof, angestrebt werden 
sollen. Denn trotz allen Wissens um 
den Wert unserer Vereinslandschaft 
muss auch immer die andere Seite, 
nämlich die finanzielle Ausstattung 
der Stadt und die damit einherge-
henden Möglichkeiten der Vereins-
unterstützung, Berücksichtigung im 
Miteinander finden. Nutzen Sie bitte  
zukünftig die Gesprächsangebote 
der Stadt besser, fragen Sie nach, 
bevor sich Missverständnisse oder  
Gerüchte breitmachen, die eine Annä-
herung erschweren. Unsere Vereine  

sind unser Kapitel – aber dennoch 
müssen auch sie einen Beitrag für die 
Aufrechterhaltung der Handlungs- 
fähigkeit unserer Stadt leisten. Las-
sen Sie uns gemeinsam Lösungen 
finden, die für beide Seiten akzep-
tabel sind. Das nächste Gesprächs- 
angebot wird Ihnen bald unter- 
breitet.

 

Ihre

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Titelbild: Blick auf eine der Naunhofer Sport-
stätten – den Schlossturnplatz.
Foto: Andreas Görl
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Titelthema

Status Quo

Die aktuelle Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für die Nutzung öffentlicher 
Einrichtungen der Stadt Naunhof wurde 
vor mehr als 7 Jahren, am 27.11.2014, 
vom Stadtrat beschlossen und zuletzt 
am 01.06.2017 geändert. Im täglichen 
Gebrauch hat sich herausgestellt, dass 
die jetzige Ordnung teilweise fehlerhaft 
und zum Teil auch ungenau formuliert 
ist. Über die Jahre sind zudem weitere 
Nutzungsmöglichkeiten hinzugekom-
men und andere wiederum entfallen.

Unter anderem wird die Feuerwehr 
Naunhof generell nicht vermietet, wäh-
rend zwischenzeitlich auch der Außen-
platz der Oberschule Naunhof für Nutzer 
zur Verfügung gestellt wird.

Für die Dauernutzungen, welche vor 
allem die Vereine betreffen, ist die Ab-
rechnung der genutzten Trainingszei-
ten nicht konform mit der Ordnung. Ein 
bisheriger pauschaler Abzug von 10 % 
und der Abzug der Schulferien (außer 
den Sommerferien) von den beantrag-
ten Nutzungszeiten ist in der aktuellen 
Ordnung nicht festgeschrieben und ein 
freiwilliges Entgegenkommen der Stadt.

Auch führten Ungenauigkeiten in den 
Formulierungen und deren Definition in 
der Vergangenheit zu Meinungsverschie-
denheiten, welche von allen Akteuren 
ein Entgegenkommen nötig machten. 
So ist es immer wieder Streitpunkt, wel-
che Vereine als „ortsansässige Vereine“ 
gelten, ob Naunhofer Vereine Vorrang 
haben oder wann eine Nutzung als kom-
merziell eingestuft werden sollte. Des 
Weiteren ist ein Strafmaß für eine un-
erlaubte Nutzung der kommunalen Ein-
richtungen bisher nicht festgeschrieben.

Der Wunsch, diese Verordnung inhalt-
lich anzupassen, kam sowohl von den Ver- 
einen als auch von der Stadtverwaltung.

Was planen wir zu ändern?

Da die Benutzungs- und Entgeltordnung 
eine gemeinsame Ordnung ist, wird im 
Rahmen der Anpassungen der Benut-
zungsordnung auch die Entgeltordnung 
überarbeitet. Bei letzterem wird auf eine 
klare Definition der Nutzergruppen und 
eine transparente Darstellung der Kos-
tenaufteilung wertgelegt. So soll zu-
künftig hinter den Gruppen festgeschrie-

ben werden, wie hoch der prozentuale 
Anteil des Preises im Vergleich zu den 
Vollzahlern ist. Durch die konsequente 
Berechnung dieser vergünstigen Tarife  
kommt es in manchen Objekten gar zu 
Preissenkungen, so z. B. im Stadtgut, 
im Bürgerhaus Fuchshain und auf dem 
Schlossturnplatz.

Die bisherigen Einnahmen aus den 
Vermietungen der kommunalen Einrich-
tungen decken die laufenden Unter-
haltskosten mit lediglich ca. 9 %. Der von 
der Stadt getragene Eigenanteil liegt  
damit bei 91 %.

Durch die gestiegenen Unterhalts-
kosten der Objekte (Reparaturen, War-
tungen, Energiekosten) und davon aus-
gehend, dass durch den langjährigen 
Wartungs- und Reparaturstau die Aus-
gaben mindestens konstant bleiben, 
sollen die Nutzungsgebühren den Kos-
tensteigerungen im Vergleich zur letzten 
Kostenermittlung von 2014 angepasst 
werden.

Zusätzlich hat die Stadt Naunhof mit 
der Neuregelung des § 2b UStG die Ein-
nahmen aus der Vermietung von Turn-
hallen seit dem 01.01.2021 mit 19 % zu 
versteuern und an das Finanzamt abzu-
führen. Damit sollen Kommunen ihre 
privatrechtlichen und öffentlich-recht-
lichen Leistungen nach den gleichen 
Grundsätzen wie andere Marktteilneh-
mer erbringen (z. B. private Unterneh- 
men). Die Umsatzsteuer wird in der  
neuen Benutzungs- und Entgeltordnung 
offen ausgewiesen und für alle Beteilig-
ten transparent dargestellt. 

Fazit und Ausblick

Um die gelebte Praxis mit der Ordnung 
in Einklang zu bringen und darüber hin-
aus neue Möglichkeiten wie dauerhafte 
Werbebanden oder die Einführung eines 
Onlinebuchungssystems zu schaffen, ist 
eine Überarbeitung der Benutzungs- und 
Entgeltordnung nötig und angesagt.

Für eine größtmögliche Transparenz 
wurde den aktuellen Dauernutzern der 
kommunalen Einrichtungen der neue 
Entwurf der Benutzungs- und Entgelt-
ordnung zugestellt und am 25.01.2022 
in einem Onlinemeeting allen Nutzern 
und Vereinen vorgestellt. Leider nahmen 
diesen Termin nur sieben Vereine wahr. 
Es wurde trotz allem konstruktiv und 
sachlich über den Entwurf diskutiert und 

Hinweise und Erläuterungen aufgenom-
men, welche in den erweiterten Entwurf 
eingehen. Dieser wird dann abermals 
den Dauernutzern präsentiert um einen 
gemeinsamen Konsens zu finden. 
 

Instandhaltungs- und Repara-
turstau in den Sportstätten 

In Zusammenhang mit der Diskussion 
um die Benutzungs- und Entgeltord-
nung wird auch immer wieder der nicht 
zufriedenstellende Zustand der Naun-
hofer Sportstätten von den Vereinen 
kritisiert. Diese sind seit vielen Jahren in 
intensiver Nutzung. Neben den norma-
len Verschleißerscheinungen ist hier seit 
Beginn der 90er Jahre ein beträchtlicher 
Instandhaltungs- und Reparaturbedarf 
entstanden. Mangelnde Wartung hat zu 
einer Verschärfung des Problems beige-
tragen. Zur Verdeutlichung der Situation 
werden einige der bekannten Mängel 
und die künftig erforderlichen Maßnah-
men hier aufgeführt.

Parthelandhalle
Die Parthelandhalle wurde 2003 erbaut. 
In Anbetracht der intensiven Nutzung 
sind umfangreiche Instandhaltungs- 
und Reparaturmaßnahmen erforderlich. 
Die Türen in den Eingangsbereichen, 
die nach damaligem Standard gebaut 
wurden aber nicht mehr den heutigen 
Wärmedämmstandards genügen und 
Schimmelbildung ermöglichen, sind 
mittlerweile verschlissen, undicht und 
schließen schlecht. Ebenso ermöglicht 
der geringe Wärmedämmstandard der 
Außenwände Schimmelbildung in den 
Außenecken. Schon seit einiger Zeit ist 
die Lüftungsanlage der WC-Räume aus-
gefallen. Der Tausch der Anlage ist für 
dieses Jahr vorgesehen. Auch gibt es 
Probleme mit Kondenswasserbildung in 
der bestehenden Lüftungsanlage, wo-
für eine Ursachenanalyse durchgeführt 
und entsprechende Maßnahmen geplant 
werden müssen.

In verschiedenen Umkleide- und 
Duschräumen kommt es durch auf-
steigende Nässe zu Putzschäden und 
Schimmelbefall an den Wänden. Hier 
sind eine gründliche Ursachenforschung 
und wahrscheinlich umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten erforderlich.

Die Oberlichtfenster sind stellen- 
weise undicht. Die Prallwände sind teil-

Neuer Entwurf der Benutzungs- und Entgeltordnung sorgt für Unruhe –  
Wir klären auf!
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Naunhof Aktuell

weise demoliert und müssen repariert 
werden. Der Hallenschutzbelag ist ver-
schlissen, eine Neuanschaffung wäre 
sinnvoll. Um Energie einzusparen wäre 
ein Umbau der Hallenbeleuchtung auf 
LED-Beleuchtung zu überdenken. Flure 
und Kabinen vertragen einen neuen An-
strich.

Die vorhandene Fluchttreppe aus dem 
Obergeschoss ist durch die ungünstige 
Einbausituation sehr stark von Moos be-
fallen und die umliegenden Wände sind 
durch aufsteigende Nässe geschädigt.

Da hier bereits Schäden aufgetreten 
waren sollte die Dachfläche einer gründ-
lichen Überprüfung unterzogen werden, 
um die weitere Nutzungsdauer zu ermit-
teln und gegebenenfalls erforderliche 
Sanierungsmaßnahmen zu planen.

Sporthalle der Oberschule
Der Bau der Sporthalle der Oberschule  
wurde 1994 fertiggestellt. Die Lüf-
tungsanlage entspricht nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen und muss 
dringend innerhalb der nächsten zwei 
Jahre erneuert werden. Die Geräteraum-
tore sind verschlissen, wovon ein Tor 

nicht mehr geöffnet werden kann. Der 
Ersatz der Tore ist für dieses Jahr vor- 
gesehen. 

Das Lichtband mit den RWA-Öffnungs-
fenstern ist undicht. Hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf. Durch Umbau 
der Beleuchtung auf LED-Technik wären  
Energieeinsparungen möglich. Flure und  
Umkleideräume sollten malermäßig in-
standgesetzt werden. Die Außenanlage 
benötigt eine Reparatur des Kunststoff-
belages.

Sporthalle der Grundschule
Bei der Sporthalle der Grundschule han-
delt es sich um einen Altbau aus dem 
Jahr 1909.

Durch unzureichende Wärmedäm-
mung tritt an einigen Stellen Schimmel-
bildung an den Außenwänden auf. Der 
Einbau von Prallwänden ist erforderlich. 
Es sind Maßnahmen zur Verbesserung 
der Raumakustik vorzusehen.

Sportplatz Clade
Auf dem Gelände des Sportplatz Clade 
wurde 2008 ein neues Sanitärgebäude 
gebaut.

Nach Aussage des SV Naunhof reicht 
dieses Gebäude nicht mehr aus, sodass 
das alte Sanitärgebäude wieder instand-
gesetzt werden soll. Derzeit sind Förder-
mittel für die Dachsanierung beantragt. 

Schlossturnplatz
Der auf dem Gelände des Schlossturn-
platzes vorhandene Umkleidecontainer 
ist stark sanierungsbedürftig. Rundlauf-
bahn und Weitsprunganlage müssen 
grundhaft saniert werden. Das Gelände 
soll zur Sicherung vor Vandalismus und 
Wildschäden eingezäunt werden.

Mehrzweckhalle Ammelshain
Hier sind Reparaturen an der Sanitäran-
lage und am Sonnenschutz sowie Maler-
arbeiten erforderlich. Die Fenster müs-
sen ausgetauscht und das Wellblechdach 
grundhaft saniert bzw. ersetzt werden.

Bürgerhaus Fuchshain
Die stillgelegte RWA-Anlage muss aus- 
gebaut werden. Die Sicherheitsbe-
leuchtungsanlage sowie die Flucht- und  
Rettungswegkennzeichnung sind zu er-
tüchtigen.

Im letzten Jahr gestaltete sich die Haus-
haltsplanung der Stadt Naunhof äußerst 
schwierig und langwierig, ist jetzt jedoch 
abgeschlossen. Die Planung aller not-
wendigen laufenden Ausgaben und Maß-
nahmen konnte durch die erwarteten 
Einnahmen aus Steuern und Zuweisun-
gen nicht ausreichend gedeckt werden. 
Daher wurden alle geplanten Ausgaben 
einer intensiven kritischen Prüfung un-
terzogen und auf das unbedingt notwen-
dige Maß gekürzt. Diese umfangreichen 
Einsparungen genügten jedoch immer 
noch nicht – das Defizit zeigte sich im 
aktuellen Planjahr genauso wie auch in 
den Folgejahren. Einmalige Kürzungen 
oder Verschiebungen von Maßnahmen in 
die nächsten Jahre konnten das Problem 
nicht lösen, sondern nur verschieben. So-
mit mussten auch alle Einnahmeposten 
geprüft werden.

Für die Gewerbesteuer und die Grund-
steuer A und B werden die Hebesätze in 
diesem Jahr erstmalig seit 2010 (Grund-
steuer A und Gewerbesteuer) bzw. 2012 
(Grundsteuer B) erhöht. Dies wird zu 
Mehreinnahmen sowohl im aktuellen 
Jahr als auch in allen Folgejahren füh-
ren, sodass die Stadt Naunhof langfris-
tig seine Einnahmen aus diesen Steuern 
auf stabilem Niveau sichern kann. Auch 
die Hundesteuer wird angepasst werden 

und somit weiterhin einen regelmäßigen 
Beitrag zu den Steuereinnahmen leisten. 
Die laufenden Kosten für die Kinderbe-
treuung in den eigenen Einrichtungen, 
aber auch in den Einrichtungen der frei-
en Träger werden neben den Elternbei-
trägen und den Landeszuschüssen zu 
einem erheblichen Teil durch die Stadt 
Naunhof getragen. Während der Anteil 
des Landes seit Juli 2019 nahezu unver-
ändert geblieben ist, stieg der Anteil der 
Eltern und der Stadt in den letzten Jahren 
stetig weiter an. Im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten werden in diesem 
Jahr die Elternbeiträge erneut angepasst 
werden, um so einen Teil der gestiege-
nen Kinderbetreuungskosten zu kompen-
sieren. Mit der gesetzlichen Einführung 
der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen 
in allen nichthoheitlichen Bereichen wird 
die Benutzungs- und Entgeltordnung 
für öffentliche Einrichtungen der Stadt 
Naunhof überarbeitet und entsprechend 
angepasst. Darüber hinaus wird die Stadt 
diese Benutzungs- und Entgeltordnung 
inhaltlich aktualisieren, sodass auch hie-
raus laufende Mehreinnahmen erwartet 
werden, um damit einen Teil der anfallen-
den gestiegenen Betriebskosten zu kom-
pensieren. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Förderung für Kultur und Sport 
im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen, 

da diese laut der Förderrichtlinie nur an-
zuwenden ist, wenn dies die Haushalts-
lage entsprechend zulässt. Weiterhin 
werden die Sondernutzungssatzung und 
die Satzung zur Benutzung der Stadtbib- 
liothek überarbeitet und die Entgelte an-
gepasst. Diese Anpassungen betreffen 
alle Bereiche, Einwohner und Gewerbe-
treibende der Stadt, sodass die Belastung 
auf viele Schultern verteilt wird. Nur so 
konnte erreicht werden, dass der Haus-
haltsplan der Stadt Naunhof für das Jahr 
2022 ausgeglichen ist. Der aktuelle Ent-
wurf des Haushaltsplans liegt vom 04. bis 
14.03. im Rathaus zu Einsichtnahme aus. 
In einer Sondersitzung am 24.03. soll er 
dann vom Stadtrat beschlossen werden. 
Nach der Beschlussfassung ist auch eine 
Einwohnerversammlung geplant, um die 
Inhalte transparent zu kommunizieren.
Bis zur Bestätigung des Haushaltsplans 
durch das Landratsamt befindet sich die 
Stadt Naunhof seit Jahresbeginn in der 
sogenannten „vorläufigen Haushaltsfüh-
rung“. Das bedeutet, dass die Stadt nur 
Aufwendungen und Auszahlungen leis-
ten darf, zu deren Leistung sie rechtlich 
verpflichtet ist oder die für die Weiter-
führung notwendiger Aufgaben unauf-
schiebbar sind. Bereits begonnene Maß-
nahmen dürfen fortgesetzt werden, neue 
jedoch nicht beginnen.

Aktueller Stand zur Haushaltsplanung 2022
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Den Krieg nicht einfach hinnehmen, 
nicht sprachlos werden, ein Zeichen 
setzten – diese Gedanken sollten am 
Mittwoch, den 02.03., mit dem „Naun-
hofer Friedenslicht“ zur Initiative wer-
den. 

Die Stadt Naunhof lud gemeinsam 
mit der evangelisch-lutherischen Kirch-
gemeinde zu einer Gedenkveranstal-
tung auf den Marktplatz ein und setzte 
damit ein starkes Zeichen der Solida-
rität mit den Menschen in der Ukraine 

und ihren hier lebenden Landsleuten. 
Viele Bürgerinnen und Bürger folgten 
der Einladung, brachten Friedenslich-
ter, Schilder oder andere Zeichen der 
Anteilnahme mit und folgten gern der 
Einladung der Naunhofer Stadtkirche, 
um im Anschluss ein Friedensgebet zu 
sprechen. Sie alle wollen nicht tatenlos 
zusehen, wenn Menschen in Europa mit 
Waffen aufeinander losgehen und zeig-
ten dies eindrucksvoll bei der kurzfris-
tig organisierten Veranstaltung

‣  Kontakt:
 Frau Anja Gaitzsch
 Tel. 034293 42-180 
 E-Mail stadtmarketing@naunhof.de

Kurzfristige Aktion „Naunhofer Friedenslicht“ spricht viele Bürgerinnen und Bürger an

Die Stadt Naunhof koordiniert ab so-
fort Aktivitäten, die von privaten  
Initiativen zur Unterstützung von ukra- 
inischen Flüchtlingen in der Ukraine 
ins Leben gerufen wurden. Aufgrund 
direkter Kontakte in die Ukraine gibt 
es die Möglichkeit, Hilfsgüter direkt zu 
den betroffenen Menschen in die Ukra- 
ine zu bringen. Folgende Sachspenden  
werden dringend vor Ort benötigt. Bitte 
geben Sie nur neue, unbenutzte oder 
in gereinigtem und einwandfreiem  
Zustand befindliche Sachen ab. Bei  
Lebensmitteln ist das Haltbarkeits- 
datum zu beachten!

Hilfe für Verletzte:
Verbandssachen (Mullbinden, Kompres-
sen etc.), Pflaster, Autoverbandskasten  
(neu oder auch mit abgelaufenem Halt-
barkeitsdatum), Erste-Hilfe-Sets, Win-
delhosen für Erwachsene Größe XL, 
Medizinische Gummihandschuhe

Hilfe für Vertriebene:
Schlafsäcke, Rucksäcke, Isomatten, 
Taschenlampen und Stirnlampen (nur 
batteriebetrieben, wenn möglich mit 
Zusatzbatterien), Seife am Stück (keine 
Flüssigseife), Hygieneartikel für Frauen, 
Decken, Kopfkissen, festes und warmes 
Schuhwerk für Erwachsene (bitte als 

Paar zusammenbinden), Thermounter-
wäsche, Unterhemden oder T-Shirts, 
Thermosocken oder Arbeitssocken 
(neu), Gummistiefel, Arbeitshandschu-
he, Mützen, Plastikgeschirr (kein Por-
zellan!), Abdeckplanen in grün

Hilfe für vertriebene Kinder:
Babynahrung in Pulverform (Milch), 
Babypuder, Handtücher, Kinderschuhe 
(bitte als Paar zusammenbinden), Gum-
mistiefel, Mützen, Kinderschlafsäcke

Nahrungsmittel:
Haltbare Lebensmittel in Dosen (nicht 
in Gläsern), Nudeln, Mehl, Zucker, Reis, 
Graupen, Grieß, Pflanzenöl (nur 1-Liter-
Plastikflaschen, nicht in Glasflaschen), 
Haferflocken

Spendenannahme 
Wann: Samstag, den 12.03. bis
 Sonntag, den 20.03. 
Abgabezeiten:  Montag bis Freitag:
 6:30 Uhr – 16:00 Uhr, 
 Samstag und Sonntag: 
 10:00 – 12:00 Uhr 
Wo: Bauhof der  

Stadt Naunhof, Bader-
gasse 3, Zugang bitte 
über die Leipziger 
Straße

Achtung! Die Sachspenden werden  
direkt vor Ort geprüft. Wir behalten uns 
vor, nicht den Abgabebedingungen ent-
sprechende Sachspenden gegebenen-
falls nicht anzunehmen.

Sie haben Fragen zur Spendenan- 
nahme? Herr Weber steht Ihnen unter 
Tel. 0157 37605367 zur Verfügung.

Zudem wird dringend gesucht …
… ukrainische und/oder russisch spre-
chende Personen, vorzugsweise im 
rentenfähigen Alter, die bereit sind zu 
übersetzen und Kriegsvertriebene in 
den Alltag einzuführen oder sie bei ihren  
ersten Schritten in Naunhof oder der 
Verwaltungsgemeinschaft zu begleiten.

Sie können helfen? Bitte wenden 
Sie sich an Ihre Ansprechpartnerin Anja 
Gaitzsch (Tel. 034293 42-180, E-Mail: 
stadtmarketing@naunhof.de)

… privater Wohnraum, der mittelfristig 
zur Vermietung bereitsteht, um ukraini-
sche Kriegsvertriebene aufzunehmen.

Sie können helfen? Bitte wenden Sie 
sich an Ihren Ansprechpartner Daniel 
Brcak (Tel. 034293 42-120, E-Mail: brcak-
ordnungsamt@naunhof.de)

Spendenaufruf – Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in der Ukraine
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Naunhof Aktuell

Mit täglich wechselnden Angeboten 
bietet das Soziale Begegnungszent-
rum (BGZ) im Stadtgut ein umfang-
reiches Angebot an Freizeitvergnügen 
und gelegentlichen Ausfahrten. Unter 
dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ 
wurde nun erstmals zum Brunch ein-
geladen. Nun soll dieses Event zur 

monatlichen Tradition werden, denn 
gemeinsam schmeckt es allen viel 
besser. Zudem hatte die Singegruppe 
des BGZ, die sich immer montags zum 
gemeinsamen musizieren trifft, am 
Rosenmontag großen Faschingsspaß. 
Zusammen wurde gesungen, geschun-
kelt und gelacht. 

Sind auch Sie einsam und suchen  
Gesellschaft? Im Begegnungszentrum 
der Stadt Naunhof sind Sie in den bes-
ten Händen. Sie sind herzlich eingela-
den, die Gemeinschaft auszuprobieren 
und an ihr teilzuhaben.

‣  Kontakt: 
 Bärbel Hildebrandt
 Tel.: 034293 55152
 E-Mail: bgz@naunhof.eu

Seniorinnen und Senioren blühen wieder auf

Einladung zur Bürgerwerkstatt zur Entwicklung der Naunhofer Seen
2021 hat die Stadt Naunhof zusammen 
mit der Wüstenrot Haus- und Städte-
bau GmbH eine digitale Umfrage zur 
weiteren Entwicklung der Naunhofer 
Seen durchgeführt. Die Befragung 
stieß auf eine erfreulich große Reso-
nanz und soll nun im Zuge einer ana-
logen Beteiligungsveranstaltung den 
Bürger/innen die Möglichkeit geben, 
wieter am Prozess der Stadtentwick-
lung mitzuwirken und diesen transpa-
rent zu gestalten.

Die Ergebnisse der Befragung lie-
gen nun ausgewertet vor und werden 
in der Bürgerwerkstatt vorgestellt.  
Dazu laden wir die interessierte  
Öffentlichkeit herzlich zur 

„Bürgerwerkstatt Naunhofer Seen“
am 29.03.2022 ab 17:30 Uhr

im Bürgersaal, Markt 6,  
04683 Naunhof ein.

Nach der informatorischen Einleitung 
und Vorstellung der bisherigen Er-
gebnisse aus der Online-Beteiligung 
sollen gemeinschaftlich zukünftige 
Maßnahmen für die Naunhofer Seen 
erarbeitet werden. Auf Basis dieser 
Zwischenergebnisse ist es dann Ziel, 
in wechselnden Kleingruppen kon-
krete Maßnahmenvorschläge für die 
verschiedenen Themenfelder zu dis-
kutieren und zu erarbeiten. An nach 
Themen geordneten Tischen haben 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
zur weiteren Entwicklung der Naun-
hofer Seen miteinander ins Gespräch 

zu kommen, Hinweise und Anregun-
gen abzugeben sowie ausgewählte 
Ideen und Ansätze zu vertiefen und 
im gemeinsamen Austausch weiterzu-
entwickeln. Die aus der Bürgerschaft 
formulierten Entwicklungspotentiale, 
Zielstellungen und Maßnahmen die-
nen als weitere Bearbeitungsgrundla-
ge im Rahmen einer bürgerorientierten 
und integrierten Stadtentwicklung. 

Wir laden Sie daher sehr herzlich 
ein, sich für die Zukunftsentwicklung 
der Naunhofer Seen etwas Zeit zu neh-
men und an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. Bitte beachten Sie, dass die 
Zahl der Teilnehmenden pandemiebe-
dingt entsprechend begrenzt ist und 

daher eine vorherige Anmeldung not-
wendig ist. Wenden Sie sich dazu bitte 
an Anja Gaitzsch, Tel. 034293 42180, 
E-Mail: stadtmarketing@naunhof.de. 

Die Teilnahme ist nur mit einem Nach-
weis zur Einhaltung der 3G-Regelung 
(geimpft, getestet oder genesen) 
möglich (vorbehaltlich neuer Aufla-
gen durch das Land Sachsen oder den 
Bund). Aus diesem Grund bitten wir 
Sie, Ihren entsprechenden Nachweis 
mitzubringen und vorzuzeigen und 
sich an die Hygieneregeln zu halten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und 
regen Input.

Foto: Janne Gaitzsch
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Naunhof Aktuell

Aus dem Rathaus

Auch im Jahr 2022 findet der Naunhofer 
Frischemarkt wieder statt. 
Unter dem Motto „Genial regional! – 
Leckerer Genuss von hier" bieten Di-
rektvermarkter und Händler von März 
bis Oktober jeden vierten Samstag von 
08:30 bis 12:30 Uhr frische Waren auf 
dem Naunhofer Marktplatz an. Ob Käse-
spezialitäten oder Honig, leckeres Obst 
und Gemüse, frisch gepresste Säfte, 
Fleisch- und Wurstwaren, kulinarische 
Gewürze, duftende Blumen und Pflan-
zen, frische Eier – für jeden ist etwas 
dabei! Frisch vor Ort geräucherter Fisch 
und Leckeres vom Grill – auch an die 
Genießer ist gedacht. Und das Beste da-
ran ist, dass die frischen Produkte direkt 
von Landwirten aus nachhaltigem öko-
logischem Anbau der Region stammen. 
Köstliches aus eigener Herstellung 
kann gleich auf dem Markt geschlemmt 
werden. Kommen Sie und überzeugen 
Sie sich selbst! 

Auf www.naunhof.de unter Wirt-
schaft / Märkte finden sich weitere In-

formationen zum virtuellen Frische-
markt und den Händlern.  

Für jeden Frischemarkt gelten die je-
weils aktuellen Regelungen der Corona-
schutz-Verordnung.

Einkaufen unter freiem Himmel Heimatverein und Ort- 
schaftsrat Lindhardt  
trauern um langjähriges 
Mitglied

Mit tiefer Betroffenheit haben wir die 
Nachricht vom plötzlichen Tod unse-
res langjährigen Vereins-, Vorstands- 
und Ortschaftsratsmitglieds 

Hans-Dieter „HD“ Fleischer 
(*09.09.1954   †25.02.2022) 

vernommen. Er war viele Jahre sehr 
engagiert und zuverlässig als Kas-
senwart im Verein tätig und auch im 
Lindhardter Ortschaftsrat hat er sich 
in besonderem Maße eingebracht. Wir 
werden ihn schmerzlich vermissen.

Der Vorstand des Heimatvereins
Lindhardt e. V. 

Der Ortschaftsrat Lindhardt

Die Bürgermeisterin und 
der Stadtrat der Stadt Naunhof
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Aus dem Rathaus

Neue Elternbeiträge  
ab 1. April 2022

Aufgrund der finanziellen Gesamtsitua- 
tion der Stadt Naunhof und der seit 2020 
weiter steigenden Kosten in der Kinder-
tagesbetreuung insbesondere durch Er-
höhungen im Bereich des Mindestlohns, 
der Energiepreise und des pädagogi-
schen Personals hat sich der Stadtrat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 3. März 
2022 für die Erhöhung der Elternbeiträge 
ab 1. April 2022 entschieden. 

Mit der beschlossenen Anpassung erge-
ben sich folgende Elternbeiträge:
Krippe 240,00 € 
 für einen 9 Std. Platz
Kindergarten 140,00 € 
 für einen 9 Std. Platz
Hort  79,50 € 
 für einen 6 Std. Platz
(Absenkungsbeiträge und Übernahmen 
von Elternbeiträgen gem. § 15 Abs. 1 und 
5 SächsKitaG werden weiterhin berück-
sichtigt.)

Im Folgenden ein kurzer Einblick in die 
Kosten des Bereiches Kindertagesstät-
ten. Dabei entstanden im Jahr 2020 ins-
gesamt Betriebskosten in Höhe von rund 
5,263 Mio. Euro in allen Kindertages-
einrichtungen der Stadt Naunhof (Freie 
Träger sind enthalten). Diese setzen sich 
zusammen aus:
Personalkosten:  ca. 4,417 Mio. Euro
Erhaltungsaufwand:  ca. 288.000 Euro
Bewirtschaftung:  ca. 234.000 Euro
Verwaltungskosten:  ca. 180.000 Euro
Energie: ca. 81.000 Euro
Pädagogisches  
Material:  ca. 36.000 Euro
Sonstige Kosten 1:  ca. 27.000 Euro
Die Stadt Naunhof trug etwa 46 % der 
Kosten, das Land Sachsen rund 34 %. Von  
den eigentlichen Nutzern der Einrichtun-
gen, wurden rund 20 % der Gesamtkos-
ten mittels Elternbeiträgen beglichen.

Gerne würde die Stadt Naunhof den 
Eltern einen zusätzlichen Teil der Kosten 
abnehmen. Dies ist mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln allerdings nicht 
realisierbar.

1 Fort- und Weiterbildung (gem. § 6 Sächs-
QualiVO), Versicherungen und corona- 
bedingte Aufwendungen

KITA-Software und Förder- 
mittel für digitale Medien  

in den städtischen Kindertages-
einrichtungen

Die Kindertageseinrichtungen Wald-
wichtel und Zwergenland der Stadt 
Naunhof freuen sich ihren Betrieb künf-
tig per KITA-Software Leandoo organi-
sieren zu können. Durch die Software 
soll die Kommunikation zwischen Kin-
dertagesstätte und Eltern verbessert 
werden. Eltern können die Software in 
Form einer App auf ihrem Smartphone 
oder alternativ über die browserbasierte 
Eltern-Web-App nutzen. Die Nutzung ist 
kostenlos und seit dem 1. März 2022 in 
den beiden Einrichtungen für alle Eltern 
möglich. Selbstverständlich ersetzt die 
App nicht das persönliche Gespräch zwi-

schen Eltern und Erzieher/innen. Jedoch 
hilft die App dabei, immer informiert 
zu sein, wenn die Eltern wissen wollen, 
was ihr Nachwuchs an Aktivitäten er-
lebt. Oft etablieren sich in Elternkreisen 
Facebook oder WhatsApp Gruppen, um 
sich zu organisieren und Informationen 
auszutauschen. Im Gegensatz zu diesen 
Diensten ist Leandoo datenschutzrecht-
lich sicher und DSGVO-konform. 

Vor allem die Corona-Pandemie hat 
gezeigt, wie schnell Eltern und Perso-
nensorgeberechtigte wichtige Informa- 
tionen zu ihrer Einrichtung erhalten müs-
sen. Elternbriefe werden trotz der Veröf-
fentlichung auf der Homepage und der 
persönlichen Zustellung nicht von allen 
rechtzeitig gelesen. Es ist jetzt mög-
lich, Eltern einzeln oder gruppenwei-
se über verschiedenste Informationen 
zu benachrichtigen. Und auch außer-
halb der Pandmie werden Zettel ver-
teilt und kommen nicht wieder zurück. 
Die Kommunikation zwischen Kita und  
Eltern verläuft nicht immer reibungslos. 
Deshalb nutzen die Einrichtungen jetzt 
gemeinsam die KITA Software Leandoo 
aus Geseke bei Paderborn. Die Leitun-
gen erhoffen sich weniger Bürokratie 
und mehr Zeit für die pädagogische  
Arbeit. 

Des Weiteren hat die Stadt Naunhof 
zur Anschaffung von digitalen Medien 
für alle Kindertageseinrichtungen (ohne 
Schulhort) über die Förderrichtlinie KITA 
„Qualität und Teilhabeverbesserung“ je 
3.500 € erhalten. Von den Fördermitteln 
wurden im Jahr 2021 bereits 9 Laptops 
angeschafft. Die übrigen Mittel werden 
in 2022 noch vollständig für die An-
schaffung von weiteren digitalen Medi-
en wie Beamer, Drucker, Digitalkameras 
oder Tablets verwendet,  um für eine 
ausreichende digitale Ausstattung der 
Kindertageseinrichtung zu sorgen. 

Sobald die Einführungen in den Ein-
richtungen Waldwichtel und Zwergen-
land erfolgt ist und alle technischen 
Voraussetzungen in den übrigen städ-
tischen Kindertageseinrichtungen vor-
liegen, sollen diese zukünftig auch an 
Leandoo angebunden werden. 

www.leandoo.de

Aus dem Hauptamt

Aus der  
Einwohnermeldestelle

Bevölkerungsentwicklung in Naunhof

Einwohnerzahl 
per 31.01.2022   8.784
(Stand zum 01.03.2022)
Geburten          3
Sterbefälle  3
Zuzüge                    32
Wegzüge          10

Einwohnerzahl 
per 28.02.2022    8.806
(zum 01.03.2022)

Mitteilung  
aus dem Fundbüro
Im Februar wurden nachfolgende Ge-
genstände im Fundbüro der Einwohner- 
meldestelle abgegeben.

1 x Autoschlüssel
1 x Damenfahrrad

Sollten Sie Gegenstände aus den Vor-
monaten vermissen, können Sie sich 
auch telefonisch unter 034293 42-129 
oder 034293 42-127 melden.
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Achtung – Teilstück der  
Schulstraße wird Einbahnstraße

Wer sich schon vor Unterrichtsbeginn 
bewegt, startet gut in den Schultag und 
kann sich besser konzentrieren, argu-
mentieren Kinder-, Lehrer- und Umwelt-
verbände. 

Doch nicht jedes Kind wohnt in Lauf-
nähe zur Schule und daher muss zur 
Not auf das Auto zurückgegriffen wer-
den. Gerade am Morgen herrscht an 
den Schulen dichtes Gedränge, bei dem 
schnell die Übersicht verloren geht. 

Um den Schulweg im Bereich der 
Grundschule sicherer zu gestalten hat 
die Stadt mit Beginn des Jahres schon 
einen Teil der Bismarckstraße für den 
Kraftfahrzeugverkehr während des 
Schulbetriebes gesperrt. Damit konnte 
erreicht werden, dass sich das morgend-
liche Gedränge der Fahrzeuge hier bes-
ser auf die anliegenden Nachbarstraßen 
verteilt und die letzten Meter bis zur 
Grundschule für die zu Fuß Gehenden 
sicher und entspannt sind. Als nächster 

Schritt ist eine Einbahnstraßenregelung 
in der Schulstraße vorgesehen. Zwar 
gibt es hier bereits einen angeordneten 
verkehrsberuhigten Bereich, aber den 
nimmt bisher keiner wirklich richtig wahr. 
Die Grundschule wie auch der Eltern-
rat haben sich eine verkehrsrechtliche  
Lösung gewünscht, die deutlich sicht-
bar macht, dass der Fahrzeugverkehr 
zwischen Schulgebäude und Schulpark 
eine untergeordnete Bedeutung besitzt. 
Das neue Konzept wurde gemeinsam mit 
der Polizei abgestimmt und in der Eltern-
ratssitzung am 7. Februar bestätigt. 

Die Einbahnstraßenregelung – das 
Radfahren bleibt in beide Richtungen 
erlaubt – wird eine bessere Übersicht 
für alle Verkehrsteilnehmer bringen und 
mit dem Auftragen eines großen Pikto-
gramms auf der Fahrbahn wird hoffent-
lich auch die erwünschte Verkehrsberu-
higung erreicht werden. Damit Fahrzeuge 
in beide Richtungen der Gartenstraße 
ungehindert ausfahren können, fallen 
in einer Engstelle der Gartenstraße ca. 3 
Parkflächen weg, die der Gegenverkehr 
zum Ausweichen benötigt.   

Kleines Verkehrszeichen ABC

Verkehrsberuhigter Bereich, was heißt 
das? In verkehrsberuhigten Bereichen 
ist maximal Schrittgeschwindigkeit er-
laubt. Wer ein Fahrzeug führt darf den 
Fußgängerverkehr weder gefährden 
noch behindern; wenn nötig muss ge-
wartet werden. Im Gegenzug dürfen 
Fußgänger den Fahrverkehr nicht un-
nötig behindern, auch wenn sie die ge-
samte Straßenbreite benutzen dürfen. 
Kinderspiele sind überall erlaubt. 

Das Parken ist hingegen nur in dafür 
gekennzeichneten Flächen möglich. 
Ansonsten darf nur angehalten werden 
zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- 
oder Entladen.  

Stadtrat beschließt Jahresab-
schluss 2020 des Eigenbetriebes  

Wasserversorgung Naunhof 

In der Stadtratssitzung vom 27. Januar 
2022 wurde der Jahresabschluss 2020 
einstimmig wie folgt festgestellt:

1.  Bilanzsumme 5.970.155,81 €
1.1. davon entfallen auf der Aktivseite 

auf:
  das Anlagevermögen 

 5,327.573,47 €
  das Umlaufvermögen 
            642.582,34 €

1.2. davon entfallen auf der Passiv- 
seite auf:

  die allgemeine Rücklage 
   1.555.527,07 €
  das Jahresergebnis 
        81.426,82 €
  Sonderposten                                     
 2.609.743,36 €   
  die Rückstellungen     107.022,40 €
  die Verbindlichkeiten
   1.616.436,16 €

2.  Der Jahresgewinn wird der Allge-
meinen Rücklage zugeführt.

3.  Die Betriebsleitung wird entlastet.

Die Wassergebühren bleiben 
weiterhin stabil

Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
am 27. Januar 2022 festgehalten und 
per Beschlussfassung einstimmig dem 
bereits bestehenden Verbrauchspreis in 
Höhe von 1,55 €/m³ netto für die fol-
genden Jahre zugestimmt.

Die dafür vorangegangene Gebühren-
kalkulation umfasst die Jahre 2022 bis 

2024 und gibt Gewissheit, dass das 
Versorgungsgebiet Naunhof und seine 
Ortsteile auch bei Preisstabilität wei-
terhin umfangreiche Reparatur- und 
Investitionsmaßnahmen erfahren wird 
und den wachsenden Ansprüchen an 
das Versorgungsnetz standhält

Aus dem Ordnungsamt

Aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aus dem Rathaus

 Die Stadt Naunhof  
gratuliert ganz herzlich 

… zur Eheschließung

„Die Ehe ist ein Bauwerk, das jeden Tag 
neu errichtet werden muss.“
 André Maurois

am 21.02.2022
Julius Reichenbach und  
Vanessa Reichenbach, geb. Luther bei-
de wohnhaft in Naunhof OT Fuchshain

am 25.02.2022
Stafn May und Michaela May, 
geb. Wolf, beide wohnhaft 
in Belgershain OT Köhra
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Rücknahme der  
Optionserklärung für die  

Umsatzbesteuerung

Mit Wirkung ab 01.01.2017 hat der Ge-
setzgeber das Umsatzsteuergesetz ge-
ändert und dabei insbesondere Kom-
munen und Landkreise in den Fokus 
gerückt. Denn seit diesem Zeitpunkt 
haben Kommunen und Landkreise auf 
Leistungen, die auch von Unternehmern 
erbracht werden könnten, Umsatzsteuer  
zu berechnen und an das Finanzamt 

abzuführen. Der Gesetzgeber hat aber 
für die Umsetzung einen Übergangs-
zeitraum geschaffen, innerhalb dessen 
die Kommunen und Landkreise die Ge-
setzesänderung noch nicht umsetzen 
mussten. Die Stadt Naunhof hat von die-
sem Optionsrecht gebrauch gemacht, 
mit der Folge, dass sich für Bürger und 
Vereine bis zur Rücknahme dieser Op-
tionserklärung nichts verändert hat. 
Die Rücknahme der Optionserklärung 
wurde nun in der Stadtratssitzung am 
27.01.2022 beschlossen. Dies hat zur 
Konsequenz, dass beispielsweise für die 
kurzzeitige Vermietung von öffentlichen 

Einrichtungen und Parkplätzen, die nicht 
der Ordnung des Verkehrs dienen (bspw. 
Parkplatz am Moritzsee), Umsatzsteuer 
anfällt und von der Stadt Naunhof abge-
führt werden muss.

Für Leistungen, die ausschließlich 
von der Stadtverwaltung erbracht wer-
den, ändert sich nichts. Bei der Bean- 
tragung von Ausweisdokumenten, Haus- 
nummern und Urkunden, sowie Kita- 
oder Hortgebühren bleibt also alles 
gleich, diese sind von der Umsatzsteuer 
nicht betroffen.

Liebe Kinder!

Wir sind landläufig als Kasperpuppen 
bezeichnete echte Naunhofer Geschöp-
fe. Dabei sind wir auch noch etwas Be-
sonderes! Gottfried Voigt, ein großer 
Kinderfreund, erschuf uns aus Papp- 
maché und ein paar Stoffresten. Ihr 
trefft uns in der Heimatstube, dort wer-
den wir jetzt hinter Glas gezeigt. Früher 
erfreute Gottfried die Kinder im Klin- 
gaer Krankenhaus mit uns. Dann lagen 
wir jahrelang in Pappkartons herum, bis 
uns die Ortschronisten vor weiterem 
Siechtum retteten. Jetzt, wo die Heimat- 
stube bald 20 Jahre als wird, räumen sie 
uns endlich den Platz ein, der uns ge-
bührt. Jeder Briefmarkenfreund kennt 
die „Blaue Mauritius“ – und ihr solltet 
uns kennenlernen! Wir sind die be-
rühmtesten Naunhofer, denn uns gibt  
es nur hier und nirgends noch ein-
mal auf der Welt. Auch der gestiefelte  
Kater und der faule König, der schein-
bar gelangweilt in seiner Kutsche sitzt, 
werden gezeigt. Ihr dürft auch eure  
Eltern mitbringen. Vielleicht gefallen 
wir ihnen auch. Bis bald! 

Kontakt:

Heimatstube im Vereinshaus
Ortschronist Andreas Klöthe

Öffnungszeit:
jeden ersten Samstag im Monat
14:00 – 18:00 Uhr

Telefon: 034293 42-180

Aus dem Ordnungsamt

Aus der Kultur WerkStadt

Aus dem Rathaus
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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 

der 3. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten für die Betreuung 
 von Kindern in Kindertages- 
einrichtungen in Trägerschaft  

der Stadt Naunhof

Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat 
in seiner öffentlichen Sitzung am 3. 
März 2022 die 3. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Stadt Naunhof wie im 
nachfolgenden Wortlaut beschlossen:

3. Änderungssatzung
zur Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen 

und die Erhebung von Elternbeiträgen 
und weiteren Entgelten für 

die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft der Stadt Naunhof

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
in der jeweils gültigen Fassung und 
dem Sächsischen Gesetz zur Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen 
(SächsKitaG) in d. F. d. Bek. vom 15. Mai 
2009 (SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 
2021 (SächsGVBl. S. 578) hat der Stadtrat 
der Stadt Naunhof in seiner Sitzung am 3. 
März 2022 folgende 3. Änderungssatzung 
beschlossen: 

§ 1
Die Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und 
die Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft der Stadt Naunhof wird wie 
folgt geändert:

Abschnitt 2
Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten

Die Anlage 1 der Satzung über die  
Betreuung von Kindern in Kindertages- 
einrichtungen und die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten 
für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft 
der Stadt Naunhof wird neu gefasst.

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt ab 1. April 

2022 in Kraft.

Naunhof, den 4. März 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Anlage 1- zur Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Naunhof
gültig ab 1. April 2022

Elterngebühren (Absenkungsbeiträge) für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen (einschließlich Kindertagespflege) der 
Stadt Naunhof

bis 
11 Std. 

(122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

bis
11Std.

122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

1. Kind 293,33 266,67 240,00 160,00 120,00 264,00 240,00 216,00 144,00 108,00

2. Kind 176,00 160,00 144,00 96,00 72,00 158,40 144,00 129,60 86,40 64,80

3. Kind 58,67 53,33 48,00 32,00 24,00 52,80 48,00 43,20 28,80 21,60

bis 
11 Std. 

(122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

bis
11Std.

122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

1. Kind 171,11 155,56 140,00 93,33 70,00 154,00 140,00 126,00 84,00 63,00

2. Kind 102,67 93,33 84,00 56,00 42,00 92,40 84,00 75,60 50,40 37,80

3. Kind 34,22 31,11 28,00 18,67 14,00 30,80 88,00 25,20 16,80 12,60

KINDER-
KRIPPE   Familien      Alleinerziehende

KINDER-
GARTEN   Familien      Alleinerziehende
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bis 
7 Std.

(116,67%)

bis 
6 Std.

(100%)

bis 
4,5 Std.
(83,33%)

bis 
7 Std.

(116,67%)

bis 
6 Std.

(100%)

bis 
4,5 Std.
(83,33%)

1. Kind 92,75 79,50 66,25 83,48 71,55 59,63

2. Kind 55,65 47,70 39,75 50,09 42,93 35,78

3. Kind 18,55 15,90 13,25 16,70 14,31 11,93

HORT   Familien      Alleinerziehende

Rechtsgrundlage: SächsKitaG § 15 Abs. 4 - Kosten für Gastkinder / zusätzliche Angebote 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt-
gemacht.

Naunhof, den 4. März 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisteri

Die vorstehende Satzung der Stadt 
Naunhof wird hiermit gemäß der Satzung 
über die öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Naunhof (Bekanntmachungssatzung) 
in ihrer derzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekannt gemacht.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, ein 

Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an als gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach  
§ 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetz- 
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be- 
schluss beanstandet hat oder

 b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 
und 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 SächsGemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. § 4  
Abs. 4 Satz 1 bis 3 SächsGemO sind  
nur anzuwenden, wenn bei der Bekannt- 
machung der Satzung auf die Voraus- 
setzungen für die Geltendmachung der  
Verletzung von Verfahrens- oder Form- 
vorschriften und die Rechtsfolgen hinge- 
wiesen worden ist.

Elternbeitrag Gastkinder gem. § 5 Abs. 3 KITA-Satzung)

bis 9
 Std./Tag
(100%)

bis 6 
Std./Tag
(66,67%)

bis 4,5
Std./Tag

(50%)

Kinderkrippe 240,00 160,00 120,00

Kindergarten 140,00 93,33 70,00

Hort 79,50

Entgelt für Mehrbetreuungsstunden
(gem. § 16 Abs. 5 KITA-Satzung

Kinderkrippe 14,55

Kindergarten 6,06

Hort 7,36

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Einfach 

QR-Code scannen
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Öffentliche Bekanntmachung 

Betriebssatzung 
des Eigenbetriebes Wasserversorgung 

Naunhof

Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 95a 
Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 
722) geändert worden ist (SächsGemO) 
hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 
27.01.2022 folgende Satzung zur Neu- 
fassung der Betriebssatzung des Eigen- 
betriebes Wasserversorgung Naunhof 
beschlossen:

§ 1
Rechtsstellung und Name des 

Eigenbetriebes 
(1) Die Wasserversorgung der Stadt 

Naunhof wird als organisatorisch, 
verwaltungsmäßig und wirtschaft-
lich selbstständiges Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
im Sinne von § 95 Abs. 1 Nr. 2 
SächsGemO und § 1 SächsEigBVO 
geführt. 

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen 
„Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Naunhof“. 

§ 2
Aufgabe des Eigenbetriebes 

(1) Die Aufgabe des Eigenbetriebes ist 
die Versorgung des Stadtgebietes der 
Stadt Naunhof mit Trinkwasser. Er 
kann aufgrund von Vereinbarungen 
sein Versorgungsgebiet auf andere  
Gemeinden ausdehnen oder Ab- 
nehmer außerhalb des Stadtgebietes 
mit Trinkwasser beliefern. 

(2) Der Eigenbetrieb betreibt alle 
diesen Betriebszweck fördernden 
oder ihn wirtschaftlich berührenden 
Geschäfte. Dem Eigenbetrieb können 
durch Stadtratsbeschluss weitere 
Aufgaben zugewiesen werden. 

(3) Der Eigenbetrieb erzielt keine 
Gewinne. 

§ 3
Stammkapital 

Der Eigenbetrieb verfügt über kein 
Stammkapital. 

§ 4
Betriebsleitung 

Der Eigenbetrieb hat eine Betriebsleitung 
(§ 3 SächsEigBVO). Sie besteht aus einem 
Eigenbetriebsleiter. Der Betriebsleiter ist 
vom Stadtrat zu wählen und wird sodann 
durch den Bürgermeister bestellt. 

§ 5
Aufgaben der Betriebsleitung 

(1) Die Betriebsleitung vollzieht die 
Beschlüsse des Stadtrates sowie die 
Weisungen des Bürgermeisters (§§ 8  
bis 10 dieser Satzung). Im Übrigen 
leitet sie den Eigenbetrieb gem. § 4  
SächsEigBVO selbstständig und ent- 
scheidet in allen Angelegenheiten 
des Eigenbetriebs, soweit diese nicht 
dem Stadtrat oder dem Bürgermeister 
vorbehalten sind. Die Betriebsleitung 
ist für die wirtschaftliche und 
technische Führung des Eigenbetriebs 
verantwortlich. 

(2) Der Betriebsleitung obliegen ins-
besondere die laufenden Geschäfte 
(Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung und Betriebsführung) 
des Eigenbetriebes. Dazu gehören  
unter anderem alle im täglichen  
Geschäft regelmäßig wiederkeh- 
renden Maßnahmen, die zur Auf- 
rechterhaltung des Eigenbetriebes 
und zur Durchführung der Auf-
gaben sowie zum reibungslosen 
Geschäftsablauf notwendig sind. 
Hierbei sind die Beschlüsse des 
Stadtrates sowie die Weisungen des 
Bürgermeisters zu beachten. 

(3) Die Betriebsleitung informiert den 
Bürgermeister rechtzeitig über alle 
wichtigen Angelegenheiten (§ 4 
Abs. 4 Satz 1 SächsEigBVO). Sie hat 
ferner den Fachbediensteten für 
das Finanzwesen alle Maßnahmen 
mitzuteilen, welche die Finanz-
wirtschaft der Stadt Naunhof berühren 
(§ 4 Abs. 4 Satz 2 SächsEigBVO). 

§ 6
Personalangelegenheiten 

Die Betriebsleitung ist Vorgesetzter 
der Beschäftigten des Eigenbetriebes. 
In dieser Funktion ist sie zur inner-
betrieblichen Organisation befugt und  
kann den Beschäftigten fachliche Wei-
sungen erteilen. 

§ 7
Vertretung der Stadt in den 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
(1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt  

Naunhof im Rahmen ihrer Aufgaben  
(§ 5 SächsEigBVO). Sie zeichnet  
unter dem Namen des Eigenbetrie- 
bes, ohne Angabe eines Vertretungs- 
verhältnisses. Der Betriebsleiter be- 
stimmt mit Zustimmung des Bürger- 
meisters einen Bediensteten zum 
Verhinderungsstellvertreter, der mit 
dem Zusatz i. V. zeichnet. 

(2) Die Betriebsleitung kann Bedienstete 
des Eigenbetriebes mit Zustimmung 
des Bürgermeisters für einzelne 

Angelegenheiten und/oder bestimm-
te Sachgebiete mit ihrer Vertretung 
beauftragen und ihnen Vollmachten 
erteilen. Diese zeichnen mit dem 
Zusatz i. A. 

§ 8
Betriebsausschuss

(1) Die Aufgaben des beschließenden 
Betriebsausschusses für den Eigen- 
betrieb werden gemäß § 7 Abs. 4 
SächsEigBVO auf den Vergabeaus-
schuss des Stadtrates übertragen.

(2) Die Betriebsleitung nimmt § 6 
SächsEigBVO an den Sitzungen des 
Ausschusses mit beratender Stimme 
teil und ist auf Verlangen verpflichtet, 
zu den Beratungsgegenständen Stell-
ung zu nehmen und Auskünfte zu 
erteilen.

(3) Der Betriebsausschuss berät alle An- 
gelegenheiten vor, die der Entschei- 
dung des Stadtrates vorbehalten  
sind.

(4) Dem beschließenden Betriebsaus-
schuss werden folgende Aufgaben-
gebiete des Eigenbetriebes zur 
dauernden Erledigung übertragen:

1. Die Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen nach HOAI, VOL und VOB 
von mehr als 25.000,00 Euro netto im 
Einzelfall. 

2. Die Entscheidung über die Ausführung 
des Bauvorhabens (Baubeschluss), die 
Genehmigung der Vergabeunterlagen, 
die Vergabe gem. VOB sowie die 
Anerkennung der Schlussrechnung 
(Abrechnungsbeschluss) bei voraus- 
sichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamt- 
baukosten von mehr als 60.000 Euro 
netto im Einzelfall.

§ 9
Zuständigkeit des Stadtrates

(1) Der Stadtrat entscheidet über alle 
Angelegenheiten des Eigenbetrie- 
bes, soweit nicht die Betriebslei- 
tung, der Bürgermeister, der Be- 
triebsausschuss oder ein anderer 
beschließender Ausschuss des Ge- 
meinderats zuständig ist. 

(2) Der Stadtrat entscheidet insbe- 
sondere über:
1. die Gewährung von Darlehen der 

Gemeinde an den Eigenbetrieb 
oder des Eigenbetriebes an die 
Gemeinde,

2. die Entlastung der Betriebsleitung,
3. die Verwendung des Jahres- 

gewinns oder die Behandlung 
des Jahresverlustes des Eigen- 
betriebes,

4. die Bestimmung eines Abschluss- 
prüfers für den Jahresabschluss,

5. die Wahl des Betriebsleiters,
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6. der Erlass und die Änderung von 
Satzungen,

7. die Beteiligung an wirtschaft- 
lichen Unternehmen und Zweck- 
verbänden,

8. die Feststellung des Jahresab- 
schlusses und des Lageberichts, 
der Beschluss zur Aufstellung und 
Änderung des Wirtschaftsplanes 
des Eigenbetriebs.

§ 10
Stellung des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister ist Dienstvorge- 
setzter und oberste Dienstbehörde 
der beim Eigenbetrieb beschäftigten 
Bediensteten (§ 10 Abs. 1 Sächs- 
EigBVO).

(2) Der Bürgermeister kann der Be- 
triebsleitung Weisungen erteilen, um 
die ordnungsgemäße Führung des 
Eigenbetriebes sicherzustellen (§ 9 
Abs. 1 SächsEigBVO).

(3) Dem Bürgermeister werden folgende 
Aufgaben zur Erledigung übertragen: 
1. Die Bewirtschaftung der Ansätze 

im Ergebnis- und Finanzhaushalt 
bis zum Betrag von 25.000,00 Euro 
netto im Einzelfall;

2. die Zustimmung zu überplan- 
mäßigen und außerplanmäßigen 
Auszahlungen bis zu 25.000,00 
Euro brutto im Einzelfall, soweit 
sie nicht innerhalb des Budgets 
gedeckt werden können;

3. die Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen 
bis zu 25.000,00 Euro brutto im  
Einzelfall, soweit die wirtschaftliche 
Verursachung noch nicht einge- 
treten ist und eine Deckung inner- 
halb des Budgets nicht möglich  
ist;

4. die Bestätigung der über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen, 
soweit deren wirtschaftliche Ver- 
ursachung bereits eingetreten ist, 
bis zu 25.000,00 Euro im Einzel- 
fall, und eine Deckung inner- 
halb des Budgets nicht möglich  
ist;

5. die Einstellung, Höhergruppierung 
und Entlassung von Beschäftigten 
bis einschließlich Entgeltgruppe 
9a, Auszubildenden, Aushilfsbe- 
schäftigten, geringfügig Beschäf- 
tigten, Praktikanten und anderen 
in Ausbildung stehenden Perso- 
nen sowie Beschäftigten in ge- 
förderten Maßnahmen;

6. die Gewährung von unverzins- 
lichen Lohn- und Gehaltsvorschüs- 
sen sowie von Unterstützungen 
und Arbeitgeberdarlehen;

7. die Stundung von Forderungen 
im Einzelfall bis zu 2 Monaten 
in unbeschränkter Höhe, bis zu 
6 Monaten und bis zu einem 
Höchstbetrag von 2.000,00 Euro; 
Stundung von Forderungen im 
Einzelfall > 6 Monate und < 2.000 
Euro;

8. den Verzicht auf Ansprüche der 
Stadt und die Niederschlagung 
solcher Ansprüche bis zu 1.000,00 
Euro im Einzelfall, die Führung 
von Rechtsstreitigkeiten und den 
Abschluss von Vergleichen, wenn 
der Streitwert im Einzelfall nicht 
mehr als 15.000,00 Euro beträgt;

9. die Veräußerung von sonstigen 
Teilen des Anlagevermögens im 
Buchwert bis zu 10.000,00 Euro im 
Einzelfall;

10. die Bestellung von Sicher- 
heiten, die Übernahme von 
Bürgschaften und von Verpflichtun- 
gen aus Gewährverträgen und 
den Abschluss der von ihnen 
wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäfte, soweit sie im 
Einzelfall den Betrag von 25.000,00 
Euro nicht übersteigen;

11. die Entscheidung über die Aus- 
führung des Bauvorhabens (Bau- 
beschluss), die Genehmigung der 
Vergabeunterlagen, die Vergabe  
gem. VOB sowie die Anerkennung 
der Schlussrechnung (Abrechnungs- 
beschluss) bei voraussichtlichen 
bzw. tatsächlichen Gesamtbau- 
kosten von bis zu 60.000 Euro netto 
im Einzelfall;

12. Bestätigung von Nachträgen 
für Lieferungen und Leistungen 
nach VOL und HOAI, die nicht 
höher als 5.000,00 Euro netto 
im Einzelfall betragen und keine 
überplanmäßigen Ausgaben dar- 
stellen;

13. Bestätigung von Nachträgen für  
Lieferungen und Leistungen wäh- 
rend der Bauausführung nach VOB,  
die nicht höher als 25.000,00 
Euro netto im Einzelfall sind und 
keine überplanmäßigen Ausgaben 
darstellen;

§ 11
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen 

und Kassenwirtschaft 
(1) Der Eigenbetrieb führt eine eigene 

Buchhaltung nach den Regeln der 
doppelten Buchführung. 

(2) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbe- 
triebes ist das Haushaltsjahr der  
Stadt Naunhof (§ 15 Satz 1 Sächs- 
EigBVO). 

(3) Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor 
dessen Beginn ein Wirtschaftsplan 
aufzustellen und vom Stadtrat zu 
beschließen. Er besteht aus dem 
Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, 
der Finanzplanung und der Stellen- 
übersicht und ist dem Haus- 
haltsplan der Stadt Naunhof als  
Anlage beizufügen. Der Entwurf  
des Wirtschaftsplanes ist von der  
Betriebsleitung im Benehmen mit  
dem Fachbediensteten für das Finanz- 
wesen der Gemeinde rechtzeitig zu 
erstellen.

(4) Liegen die Voraussetzungen des 
§ 23 Abs. 1 SächsEigBVO vor, ist 
der Wirtschaftsplan im laufenden 
Wirtschaftsjahr zu ändern.

(5) Für den Eigenbetrieb ist eine Son- 
derkasse einzurichten (§ 14 Satz 1 
SächsEigBVO). 

(6) Vorübergehend nicht benötigte 
Geldmittel des Eigenbetriebes 
sollen in Abstimmung mit der 
Liquiditätsplanung der Stadt an- 
gelegt werden (§ 14 Satz 2 Sächs- 
EigBVO). 

§ 12
Berichtswesen und 

Risikofrüherkennung 
(1) Die Betriebsleitung berichtet 

schriftlich dem Bürgermeister zum 
31. März, 30. Juni, 30. September und 
31. Dezember über die Umsetzung 
des Erfolgs- und Liquiditätsplanes. 

(2) Die Betriebsleitung richtet ein  
angemessenes System zur Erken- 
nung von Risiken ein (§ 23 Abs. 3 
SächsEigBVO). 

§ 13
Jahresabschluss und Lagebericht 

(1) Die Betriebsleitung stellt für den 
Eigenbetrieb einen Jahresabschluss 
sowie einen Lagebericht auf und legt 
diesen innerhalb von vier Monaten 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 
dem Bürgermeister vor (§ 31 Sächs- 
EigBVO). Im Lagebericht ist anhand 
geeigneter Kennzahlen auch dar- 
zulegen, wie die Aufgabe des 
Eigenbetriebes (§ 2 dieser Satzung) 
erfüllt wurde. 

(2) Der Bürgermeister leitet den Jahres- 
abschluss und den Lagebericht  
unverzüglich zur Jahresabschluss- 
prüfung und zur örtlichen Prüfung 
(§ 105 SächsGemO) weiter. 

(3) Der Bürgermeister hat den Jahres- 
abschluss und den Lagebericht 
zusammen mit den Berichten über 
die Jahresabschlussprüfung und die 
örtliche Prüfung (§ 105 SächsGemO) 
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dem Stadtrat innerhalb von 
neun Monaten nach Ablauf des 
Wirtschaftsjahres zur Feststellung 
zuzuleiten. 

§ 14
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung 
des Eigenbetriebes Wasserversorgung 
Naunhof in der Fassung des Stadt- 
ratsbeschlusses vom 24.06.2010 außer 
Kraft. 

Naunhof, den 02.03.2022

Anna-Luise Conrad  
Bürgermeisterin    

Erläuterung

Am 27.11.2013 hat der Sächsische 
Landtag das Gesetz zur Fortentwicklung 
des Kommunalrechts beschlossen, das 
am 01.01.2014 in Kraft trat. Mit diesem 
Artikelgesetz hat der Landtag u. a. 
einen neuen § 95a in die Sächsische 
Gemeindeordnung eingefügt und da- 
mit in der Gemeindeordnung die gesetz- 
lichen Grundlagen für die Eigenbe- 
triebsgründung verankert. Gleichzeitig hat 
er das Sächsische Eigenbetriebsgesetz 
(SächsEigBG), das die gesetzliche Grund- 
lage für die Gründung des Eigenbetriebes 
Wasserversorgung Naunhof war, auf- 
gehoben. Auf der Grundlage dieser 
geänderten Gesetzeslage erließ das 
Sächsische Staatsministerium des Innern 
die Sächsische Eigenbetriebsverord- 
nung (SächsEigBVO), die ebenfalls am 
01.01.2014 in Kraft trat. Viele Regelun- 
gen des SächsEigBG sind wortgleich in 
der SächsEigBVO wiederzufinden. Soweit 
in der Betriebssatzung des Eigenbetriebes 
auf eine Regelung des SächsEigBG 
verwiesen wird, die unverändert in der 
SächsEigBVO wiederzufinden ist, wird in 
der Satzungsänderung nur der Verweis 
entsprechend geändert.

Hiervon ausgehend wurden in der 
Betriebssatzung alle bisherigen Ver- 
weisungen auf das SächsEigBG geprüft 

und an die aktuellen Regelungen in der 
SächsEigBVO angepasst.

Zu § 8
§ 8 wurde neu gefasst. Grund für 
die Neufassung des § 8 ist, dass der 
neu in Kraft getretene § 95 a Abs. 3 
Satz 2 SächsGemO regelt: „Durch die 
Betriebssatzung soll ein beratender 
oder beschließender Ausschuss des 
Gemeinderats (Betriebsausschuss) für 
die Angelegenheiten des Eigebetriebs 
gebildet werden.“ Soll gebildet werden, 
heißt nicht, muss gebildet werden. In der 
Kommentarliteratur ist hierzu zu finden, 
dass sich dieses Soll zu einem Muss 
verdichtet, je größer die Stadt und der 
Eigenbetrieb ist. Die Einwohnerzahl von 
Naunhof und die Größe des Eigenbetriebs 
zwingen nicht zur Bildung eines 
Betriebsausschusses. Für diesen Fall trifft 
§ 7 Abs. 4 Satz 1 folgende Regelung: „Ist 
kein Betriebsausschuss gebildet, können 
Zuständigkeiten nach Maßgabe der 
Absätze 1 bis 3 auf andere Ausschüsse 
des Gemeinderats übertragen werden.“ 
Die Neufassung des § 8 stützt sich auf 
diese Regelung, die der bisherigen Praxis 
entspricht. Der Vorteil dieser Regelung 
ist, dass der Vergabeausschuss für den 
Betriebsausschuss entscheidet, ohne dass 
ein weiterer Ausschuss förmlich gebildet 
werden muss. 
Rechtsgrundlage für § 8 Abs. 3 ist § 7 Abs. 
1 SächsEigBVO. 
§ 8 Abs. 4 wurde aus Gründen einer 
optimalen Praktikabilität an den Wort- 
laut des § 4a Abs. 1 Hauptsatzung 
angepasst. Mit dieser Regelung wird das 
Ziel verfolgt, die Wertgrenzen für die 
Zuständigkeit des Vergabeausschusses 
und des Betriebsausschusses gleich 
festzulegen.

Zu § 9
§ 9 Abs. 1 wurde redaktionell an den 
neuen § 8 angepasst. 
Die Aufzählung in § 9 Abs. 2 wurde auf 
wesentliche Regelungen reduziert, die 
sich unmittelbar aus den § 8 Abs. 2, § 
16 Abs. 1, § 31 Abs. 3 SächsEigBVO und 
§ 28 Abs. 2 Nr. 4 und 22 SächsGemO 
ergeben. Eine detaillierte Aufzählung 
ist entbehrlich, da der Stadtrat ohnehin 
zuständig ist, wenn er die Zuständigkeit 
auf kein anderes Organ durch Satzung 

oder mit einem gesonderten Beschluss 
übertragen hat.

Zu § 10
In § 10 wurden im Wesentlichen die 
Verweisungen auf die SächsEigBVO und 
die daraus zum Teil zitierten Vorschriften 
der geänderten Rechtslage angepasst. 
Darüber hinaus wurden Abkürzungen wie 
z.B. „ABM“ gestrichen, die aktuell keine 
Bedeutung mehr haben. 
§ 10 Abs. 3 wurde aus Gründen einer 
optimalen Praktikabilität an den Wortlaut 
des § 7 Abs. 2 Hauptsatzung angepasst. 
Mit dieser Regelung wird das Ziel verfolgt, 
die Wertgrenzen für die Zuständigkeit 
des Bürgermeisters im Rahmen der 
ihm dauerhaft durch den Stadtrat 
übertragenen Aufgaben und den ihm im 
Eigenbetrieb dauerhaft übertragenen 
Aufgaben gleich festzulegen.

Zu § 11
In § 11 werden die Verweisungen auf die 
SächsEigBVO angepasst. Darüber hinaus 
wird § 8 Abs. 3 neu gefasst, indem aktuelle 
Formulierungen aus § 16 Abs. 1 und 3 
SächsEigBVO übernommen werden. 

Sitzungstermine 

Vergabeausschuss
Die nächste Sitzung des Vergabe- 
ausschusses findet am Donnerstag, 
den 17. März um 19:00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses statt. 

Die Tagesordnung wird vier Tage 
vor der Sitzung in den Schaukästen 
der Stadt Naunhof bekannt gege-
ben. Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf der Homepage der Stadt 
Naunhof unter www.naunhof.de/
Ratsinformationsdienst. Die Sitzung 
wird nach den Maßgaben der Säch-
sischen Corona-Schutz-Verordnung 
durchgeführt. Bitte informieren Sie 
sich vor der Sitzung.

Die nächste Ausgabe der Naunhofer Nachrichten 
Ausgabe 06 / 2022 erscheint am 26.03.2022. 

Redaktionsschluss der Stadtverwaltung ist der 16.03.2022, 
Anzeigenschluss ist der 14.03.2022.
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Aufgrund der stetig hohen Nachfrage 
an Schulplätzen im Freien Gymnasium 
Naunhof soll nun ein weiteres Schul-
gebäude kommen, um im Schuljahr 
2023/24 die 5. Klasse dreizügig anbieten 
zu können. 
Spätestens mit Beginn des zweiten 
Schuljahres müssen sich die Eltern 
der Viertklässler in Naunhof und Um-
gebung mit der Frage beschäftigen, 
auf welche weiterführende Schule ihr 
Kind geht. Das Freie Gymnasium in 
Naunhof läuft aktuell zweizügig von 
der fünften bis zur zwölften Klasse. 
Doch die Schulleiterin sieht seit eini-
ger Zeit die sehr hohe Nachfrage: „In 
den letzten Jahren sind die Anmeldun-

gen stetig gestiegen und wir können 
den Bedarf mit den aktuellen Kapa-
zitäten nicht bedienen. Das ist sehr 
frustrierend für uns und die Eltern.“ 
so Claudia Stichler, Schulleiterin des 
Freien Gymnasiums Naunhof. In Zah-
len gesprochen bedeutet dies für das 
kommende Schuljahr, dass es 130 An-
fragen für Klasse 5 gab, aber nur 48 
Plätze vorhanden sind. 

Zunächst habe sich die Schullei-
terin Claudia Stichler mit dem Träger 
Da Vinci Campus Nauen gGmbH zu-
sammengesetzt. Um den Bedarf in 
Naunhof und Umgebung abdecken zu 
können, entstand die Überlegung zu-
künftig drei Klassen pro Jahrgang auf-

zunehmen. Die geschäftsführende Ge-
sellschafterin des Trägers begrüßt die 
Pläne: „Wir fühlen uns in unserer in-
novativen Schul- und Unterrichtsent-
wicklung absolut bestätigt. Das zeigt 
der hohe Bedarf an moderner Bildung 
am Freien Gymnasium. Als Träger be-
kennen wir uns daher voll und ganz 
zum Standort Naunhof.“ 

Daher suchten Träger und Gymna-
sium im zweiten Schritt das Gespräch 
mit der Stadt. Bürgermeisterin Anna-
Luise Conrad nimmt die hohe Nachfra-
ge bei den Eltern ernst und unterstützt 
die Pläne. Dafür prüft die Stadt, das 
Gelände der „Flockehalle“ als notwen-
diges Baugrundstück zu verkaufen. Mit 
dieser Aussicht können nun der Bauan-
trag und die Entwürfe vorbereitet wer-
den. Die Ideen für ein modernes und 
fortschrittliches Lernkonzept sollen 
dabei unmittelbar in die Pläne einflie-
ßen. Der Plan sieht vor, dass ab August 
2023 für das Schuljahr 2023/24 die 5. 
Klasse bereits 3-zügig angeboten wer-
den kann. Außerdem bestehen Überle-
gungen, mittels einer Containerlösung 
bereits ab dem Schuljahr 2022/23 eine 
dritte 5. Klasse anzubieten. 

Schülerinnen und Schüler lernen 
seit dem Schuljahr 2011/12 am Freien  
Gymnasium. Sie waren zunächst in 
den Räumen der Grundschule Naun-
hof untergebracht. Das erste Gebäu-
de des Freien Gymnasiums wurde mit 
Beginn des Schuljahres 2012/13 bezo-
gen. Es folgte 2015/16 dann der Bau 
des zweiten Gebäudes. Bisher wur-
den zwei Klassen pro Jahrgang ange- 
boten. 

Das Freie Gymnasium Naunhof plant den 3. Bauabschnitt

Aus „trüb“ wird „bunt“

Aus „trüb“ wird „bunt“: die Jungen 
und Mädchen der Kita „Funtasia“ im 
Naunhofer Ortsteil Lindhardt haben 

den grauen Himmel verzaubert. Ganz 
überraschend erhielten sie Besuch  
von einem Seifenblasenartisten, der 
Kinderherzen höher schlagen ließ. 
Und selbstverständlich durften die 

Kinder sich auch selbst beweisen.  
Alle hatten einen Riesenspaß, auch 
die Kleinsten beim Fangen der glit-
zernden Seifenwolken.

Kita „Funtasia“
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1. Kurse vor Ort (Stand 02.03.22)

Die Durchführung von Angeboten und 
Kursen ist für über 18-Jährige unter be-
stimmten Bedingungen (2G) vorüber-
gehend wieder möglich. Das Team der 
VHS hat nach gründlicher Abwägung 
entschieden, dennoch bis mindestens  
Mitte April keine Präsenzkurse für  
Erwachsene durchzuführen. Die Kursor-
ganisation beginnt im März allmählich. 
Ein Großteil der Mitarbeitenden der 
VHS arbeitet weiterhin im Gesundheits-
amt des Landkreises. Bitte bleiben Sie 
uns treu und haben Sie Verständnis für  
unsere gegenwärtige Arbeitssituation.

Das Team der VHS wird ab März mit  
regelmäßig an Kursen teilnehmenden Per- 
sonen Kontakt aufnehmen und, so es die 
Bedingungen zulassen, die Präsenz-Kurse 
auch wieder früher als April starten.

Das Frühjahrsprogramm wird ab Mitte 
April unter www.vhs-lkl.de veröffentlicht!

2. Online-Kurse für Eltern: „medienkun-
dig!“ (kostenfrei!)

a) Phänomen social media: Sexting & 
Cybergrooming
Der Großteil der Kommunikation von 
Kindern und Jugendlichen findet heut-
zutage online statt. Aber wissen He-
ranwachsende überhaupt, mit wem 
sie sich auf Instagram, Snapchat & Co. 
austauschen? Hinter harmlosen Profi-
len können Täter unbeobachtet von den 
Eltern Kontakt zu den Kindern aufneh-
men, sodass es zu sexueller Belästigung 
kommen kann. Wie kann man darauf 
aufmerksam werden? Wie suche ich das 
Gespräch mit meinem Kind und kann es 
für Cybergrooming und sexuelle Beläs-
tigung sensibilisieren? Antworten auf 
diese Fragen werden im Rahmen des 
Online-Vortrags gegeben.
Di, 22.03.2022   19:00 Uhr   
Kurs-Nr. 22__1B3001 (Bitte anmelden)

b) Phänomen social media: Instagram 
und TikTok
Instagram und TikTok gehören mehr und 

mehr zu alltäglichen Kommunikations-
prozessen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. Doch wie funktionieren 
Instagram und TikTok eigentlich? Worauf 
sollte man achten und was hat es mit den 
Challenges auf sich, die in vergangenen  
Jahren sowohl für positive als auch  
negative Schlagzeilen gesorgt haben. 
Und ist die Sorge um die große Macht 
der Influencer berechtigt? Im Rahmen 
des Online-Vortrages wird die Faszina-
tion, die diese Plattformen ausstrahlen, 
besprochen. Zudem wird auf mögliche 
Chancen dieser Plattformen wie auch 
auf die Gefahren und wie diese erkannt  
werden können eingegangen.
Di, 12.04.2022   19:00 Uhr   
Kurs-Nr. 22__1B3002 (Bitte anmelden)

Volkshochschule Landkreis Leipzig
Geschäftsstelle Wurzen
04808 Wurzen, Lüptitzer Straße 2
Telefon: 03425 90470
Telefax: 03425 904718
E-Mail: info@vhs-lkl.de
Web: www.vhs-lkl.de

Der Vorstand des TSV 1884 Naunhof  
e. V. lädt zur alljährlichen Jahreshaupt-
versammlung mit Wahl des Vorstandes 
ein. Die Jahreshauptversammlung findet 
wie folgt statt:

Termin: Montag, 07.04.2022
Zeit: 17:30 Uhr
Ort: Gaststätte „Sonnenschein“
Thomas-Müntzer-Str. 5, 04683 Naunhof

Auf der vorläufigen Tagesordnung  
stehen folgende Tagesordnungspunkte 
(TOP): 

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung

TOP 2 Vorschläge und Wahl des Ver-
sammlungsleiters/ -in

TOP 3 Bekanntgabe der Tagesordnung 
durch den Versammlungsleiter/ 
-in und Beschlussfassung der 
Tagesordnung

TOP 4 Rechenschaftsbericht 2021 der 
Vereinsvorsitzenden

TOP 5 Kassenbericht 2021 des Schatz-
meisters

TOP 6 Einnahmen und Ausgaben des 
Vereins 2020 und 2021

TOP 7 Kassenprüfungsbericht der Revi-
sionskommission

TOP 8 Diskussion zu TOP 4 bis 7

TOP 9 Entlastung von Vorstand und 
Revisionskommission

TOP 10 Dank an den alten Vorstand und 
der ehrenamtlich Tätigen

TOP 11 Diskussion zu Ehrenamt und Zu-
kunft des Vereins

TOP 12 Vorschläge und Wahl der Kandi-
daten für den neuen Vorstand

TOP 13 Vorschläge und Wahl der Revi- 
sionskommission

TOP 14 Ergänzung der Gebührenord-
nung

TOP 15 Sonstiges aus den Abteilungen

TOP 16 Schlusswort

Satzungsgemäß sind zusätzliche Anträge 
und Anregungen zur Tagesordnung 
14 Tage vor der Jahreshauptversammlung 
beim Vereinsvorstand schriftlich bzw. per 
E-Mail tsv-1884-naunhof@gmx.de ein-
zureichen.

Um Teilnahme wird gebeten!
Die aktuell gültigen Corona-Hygienere-
geln sind zu beachten und einzuhalten.

Aktuelle Informationen der VHS

TSV 1884 Naunhof e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022

Schule 

Vereine
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Die Seenwanderer auf Tour

An einem Samstag bei trockenem, be-
wölktem und später sonnigem Wetter 
und mit gut geschnürten Wanderschu-
hen erkundeten die Seenwanderer 
die Wanderwege entlang der Mulde. 
Das Startfoto wurde auf der Pöppel-
mann Brücke vor dem Wappenstein 
geschossen. Enthusiastisch wanderte 
man los. Über den Rabenstein, vorbei 
an der Schiffsmühle ging es Richtung 
Höfgen. Direkt neben der Mulde wan-
dernd, genoss man den Blick über das 
Wasser und viele verschieden Wasser-
vögel, einzelne Schafe grasten in der 
Ferne und ein paar Rehe liefen schnell 

davon – ein friedliches, beruhigendes 
Bild. An einem der Steine, die dem Weg 
seinen Namen geben „Weg der Steine“, 
wurden ein Fotostopp und eine Gummi-
bärchenpause eingelegt. Die Stimmung 
war klasse, es wurde viel erzählt und 
gelacht. Man passierte die Insel in der 
Mulde als auch den Muldeknick und ge-
radeaus führte der Weg nach Förstgen. 
Durch Kössern, vorbei am Jagdschloss 
und hinab zur Mulde Brücke Richtung 
Kleinbothen ging die Tour. Im Gasthof 
Kleinbothen wurden alle herzlich emp-
fangen und waren begeistert vom Ser-
vice als auch vom Essen. Frisch gestärkt 
folgte man nun dem Lutherweg bis zum 
Schaddelbach und später wieder an der 
Mulde entlang bis zum Kloster Nimb-
schen, an der Hängebrücke vorbei wie-
der zur Pöppelmann Brücke. Es war eine 
tolle und abwechslungsreiche Tour. 
Nach etwa 18 km wurde der Startpunkt 
wieder erreicht. Um die Eschefelder 
Teiche geht die nächste Wanderung. 
Wer möchte, wandert mit und kann sich 
anmelden unter Tel.: 034293 554000 
oder unter info@as-saxonia.de.

Erster Hilfe Kurs 

Der AktivSport SAXONIA bietet zum 
ersten Mal in diesem Jahr ein Erste- 
Hilfe-Training in Kooperation mit dem 
DRK Muldental an. Am Donnerstag, 
17.03. und 31.03.2022 findet dieser für 
alle betrieblichen Ersthelfer (Fortbil-
dung aller 2 Jahre) Übungsleiter und 
Trainer in Vereinen, um 08.00 – 11.30 
Uhr in der Großsteinberger Str. 25 – 27 
in Naunhof statt. 

Beide Kurse sind als eine Einheit 
mit insgesamt 8 Unterrichtseinhei-
ten zu absolvieren. Die Plätze sind auf 
Grund der allgemein gültigen Hygiene-
vorschriften begrenzt und es wird um 
rechtzeitige Anmeldung gebeten.

‣ Kontakt:
 Tel.: 034293 554000 
 (Mo-Do 9:00 – 12:00 und
 13:00 – 15:00 Uhr) 
 Mail: info@as-saxonia.de 
 Internet: www.as-saxonia.de 

Der Februar geht zu Ende und es be-
ginnt wieder die Zeit der Amphibien-
wanderung. So richtigen Winter gab es 
bisher nicht, daher hatte man die Be-
fürchtung, dass Frosch, Kröte und Co. 
zeitiger den Weg zu den Laichplätzen 
suchten. Die Beobachtungen der letz-
ten 2 Wochen zeigten aber, dass dies 
offensichtlich nicht der Fall war, so 

dass der Amphibienschutzzaun noch 
rechtzeitig aufgebaut wurde.

Am Samstagmorgen des 26.02.22 
haben sich trotz krankheitsbedingter 
Ausfälle 11 Naturfreunde gefunden, 
die mit viel Engagement an die Arbeit 
gegangen sind. So war bereits nach 2 
Stunden das Ziel erreicht und der Am-
phibienschutzzaun in 2 Teilabschnit-

ten entlang der Verbindungsstraße 
zwischen Naunhof und Ammelshain 
aufgebaut. 

Besonderer Dank gilt all jenen, die 
nicht zum Verein gehören, aber durch 
ihre Hilfe viel Aufwand abgenommen 
haben. Bleibt zu hoffen, dass diese  
Saison besser wird als im letzten 
Jahr und sich die Bestände wieder er- 
holen. 
Nun heißt es erneut für die Akteure, bis 
Ende April zweimal täglich die Fang- 
eimer zu kontrollieren, die Amphibien-
arten zu bestimmen, zu zählen und 
auf die jeweils andere Straßenseite 
zu bringen, damit sie ihren Weg zum 
Grillensee und Moritzsee oder zu den 
Laichgebieten im Forst am Grillensee 
gefahrlos fortsetzen können.

An dieser Stelle erfolgt erneut der 
Aufruf an alle Autofahrer, beim Vor-
beifahren am Zaun etwas langsamer 
als sonst zu fahren. Das hilft, damit  
weniger Amphibien den Tod durch 
Überfahren erleiden.

Weitere Infos zu den Aktivitäten des 
Vereins sind unter www.nabu-mulden-
talkreis.de erhältlich.

AktivSport SAXONIA e. V.  

Verein zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft e. V.
Der Amphibienschutzzaun ist aufgebaut
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Der Vorstand des Vereins lädt alle Mit-
glieder herzlich zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung ein und bittet um 
rege Teilnahme

am Freitag, den 08.04.2022
18:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr

Vereinsheim Naunhof

Tagesordnung:
- Begrüßung und Eröffnung durch den 

Versammlungsleiter Gartenfreund 
Andre Kühnel

- Verlesung der Tagesordnung
- Feststellung der satzungsgemäßen 

Einberufung der Anlagen 1 — 8 von 
heute durch Gartenfreund Detlef 
Schwoda

- Geschäftsbericht des Vorstandes von 
Horst Ohmer

- Geschäftsbericht des Kassierers von 

Katja Sammler
- Geschäftsbericht des Finanzprüfers 

von Lothar Schneidewind
- Beschlussfassung zu den Geschäfts-

berichten
- Zur Entlastung des Vorstandes
- Vortrag des Arbeits- und Finanzplan 

2021 von Horst Ohmer
- Diskussion
- Schlusswort des Vorsitzenden

Kleingartenverein „Sonnenschein“ e. V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022 

Vereine

Der Vorstand des TC Rot-Weiß Naunhof 
lädt zur alljährlichen Jahreshauptver-
sammlung mit Wahl des Vorstandes ein. 
Gern wird in diesem Rahmen über Anträ-
ge und Anregungen der Mitglieder disku-
tiert. 

Anträge sind bis zum 11.03.2022 an 
den Vorsitzenden Thomas Lange zu  
richten. 
Dies kann per E-Mail an: info@tcrw-
naunhof.de bzw. an: 
thomas-lange@tcrw-naunhof.de oder auf 
dem Postweg an Herrn Thomas Lange,  
Leisniger Straße 1A, 04668 Grimma er-
folgen. 

Die Jahreshauptversammlung (JHV) findet 
statt am
Freitag, den 25.03.2022, 19:00 Uhr 
in der Gaststätte „Sonnenschein“ 
Thomas-Müntzer-Str. 5 
04683 Naunhof 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Festlegung und Wahl des Versamm-

lungsleiters 
3. Verlesung der Tagesordnung und Be-

schlussfassung der Tagesordnung 
4. Genehmigung des Protokolls der Jah-

reshauptversammlung 2021 
5. Verlesung des Rechenschaftsberich-

tes 2021 durch den 
Vorsitzenden 

6. Bericht der Kassen-
prüfer 

7. Diskussion und Be-
schlussfassung 

– Anträge an die Versammlung 
8. Entlastung des Vorstandes 
9. Wahl des Wahlleiters 
10. Durchführung und Wahl eines neuen 

Vorstandes 
11. Wahl der Kassenprüfer 
12. Sonstiges 
13. Schlusswort 
Die aktuellen gültigen Hygieneregeln 
sind zu beachten und einzuhalten.

TC Rot-Weiß Naunhof   
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022  

Herzlicher Dank an Helfer Hör-
systeme 

2021 ist seit über 2 Monaten Geschichte. 
Leider bestimmte die Pandemie einen  
Großteil der 365 Tage wieder den Alltag 
im Verein. Wir haben das Beste daraus 
gemacht und sind stolz auf alles, was 
wir in dieser schwierigen Zeit geschafft 
haben. Natürlich geht das nur mit sehr 
viel Unterstützung von Unternehmen 
oder einzelnen Personen.
Ganz besonders möchten wir uns dies-
mal bei Familie Helfer bedanken, die 
den gesamten Nachwuchsbereich des 
SV Naunhof 1920 e. V.  eine tolle Weih-
nachtsüberraschung bescherten.  Nach 
den Schlauschals im letzten Jahr gab es 
dieses Mal Mützen für die kalte Jahres-
zeit.
Vielen Dank dafür und hoffentlich auf 
ein erfolgreiches Jahr 2022!

Einladung zur Mitglieder- 
versammlung des SV Naunhof 

1920

Am Dienstag, den 12.04.2022 findet 
um 19.00 Uhr im Vereinsraum in der 
Clade eine Mitgliederversammlung des 
SV Naunhof 1920 statt.
Dazu sind alle aktiven, passiven und 
Ehrenmitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch 

den Vorsitzenden
2. Wahl eines Versammlungsleiters
3. Übergabe der Veranstaltung an den 

Versammlungsleiter
4. Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einberufung und Beschlussfähigkeit
5. Verlesung und Abstimmung der Ta-

gesordnung
6. Bericht des Vorsitzenden zur aktuel-

len Lage des Vereins
7. Erläuterung zur Änderung der Satzung

8. Beschlussfassung der Satzung
9. Information über den Stand der 

Vorbereitung für das Vereinsfest                              
vom 07.07. – 10.07.2022 = 102 Jahre 
SV Naunhof 1920  

10. Verschiedenes
11. Schlusswort des Vorsitzenden

SV Naunhof 1920 e. V.
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Tourismus | Veranstaltungen

Jugendliche in der Region zu halten und 
Dienstleistungen sowie Produkte beim 
regionalen Anbieter zu beziehen – das 
sind Ziele, mit denen unsere Stadt und 
unsere Region gestärkt werden sollen. 
Deshalb werden Berufsorientierung 
und die Leistungsschau lokaler Unter-
nehmen zentrale Themen der 1. Naun-
hofer Unternehmermesse sein.

Die Unternehmermesse soll jungen 
Menschen unserer Stadt eine Möglich-
keit zur Berufsorientierung und -vor-
bereitung geben. Am Messetag können 
Interessierte erste spannende Einblicke 
in die Tätigkeitsfelder der verschiede-
nen Berufe erhalten. Auch Berufe des 
produzierenden Gewerbes bieten gute 
Ausbildungs- und Beschäftigungschan-
cen, welche an diesem Tage ebenso 
präsentiert und vorgestellt werden. 
Außerdem wird in kleinen Vortragsrun-
den auf einzelne Berufe näher einge- 
gangen. 

Namhafte Global-Player sowie kleinere 
Unternehmen verschiedenster Bran-
chen, Bildungseinrichtungen sowie Insti- 
tutionen freuen sich, Sie persönlich 

kennenzulernen und stehen Ihnen bei 
Fragen rund um das Thema Karriere zur 
Seite. Hier kann man sich über aktuelle 
Stellen-, Aus- und Weiterbildungs- so-
wie Studienangebote auf dem regiona-
len Arbeitsmarkt schlau machen und 
sich gleich bewerben!

Teilnehmende Unternehmen
Agentur für Arbeit, AktivSport Saxo-
nia, Altenpflegeheim Muldentalstift, 
Naunhof-Erdmannshain, Ambulanter 
Pflegedienst Holzhäuser, Backhaus 
Hennig GmbH, Berufliches Schulzent-
rum Grimma, Berufliches Schulzentrum 
Leipziger Land, Curricilumsentwicklung 
Blume GmbH, Debeka-Versicherung 
und Bausparkasse, Diakonie Alten-
pflegeheim „Charlotte Winkler“, dm 
drogerie-markt, Druckhaus Borna, ESA 
Elektroschaltanlagen Grimma GmbH, 
Euro Akademie Leipzig, Fa. Fritz Thie-
le Bohrungen und Brunnenbau, Febo 
Maschinenmontagen und Anlagenbau 
GmbH, Helfer Hörsysteme, Holzhäuser 
& Partner Dachdeckermeister GmbH, 
Institut Dr. Körner u. Partner Ingenieur-
gesellschaft mbH Leipzig, Kanal-Türpe 
Döben GmbH & Co. KG, Köhra-Frische 

GmbH, Leipziger Wasserwerke, MMM 
Möbel Montage Möbius Service GmbH, 
Mobile Rail Service GmbH, Mocopinus 
GmbH & Co.KG, Naunhofer Transport-
gesellschaft mbH, PS Elektrotechnik, 
Reha & Medi Hoffmann GmbH, REWE 
Ricco Hahn oHG, Sachsen-Klinik Naun-
hof, Schülerfirma des Freien Gymnasi-
ums, Stadt Naunhof, Tischlerei Sprin-
ger, Vorwerk Deutschland, Zimmerei & 
Holzbau Peukert

Messeprogramm 
10:00 Uhr  Offizielle Eröffnung durch 

Landrat Henry Graichen und  
Bürgermeisterin Anna-Luise  
Conrad 

10:30 Uhr Vorstellung des Berufsbil-
des eines Brunnenbauers

11:00 Uhr Impulsvortrag zum Thema 
Pflege

11:30 Uhr Vorstellung von Berufen, 
die im Rahmen der Entwick-
lung und Produktion von 
Medizinprodukten benötigt  
werden

12:00 Uhr Moderner Holzbau = Klima-
schutz

Einladung zur 1. Naunhofer Unternehmermesse – 
Berufsorientierung und Jobbörse

Spendenaufruf für die Ukraine
Wir alle sehen täglich die Bilder von der 
Not der Menschen in der Ukraine. Des-
wegen hat der BSC Victoria Naunhof 
entschieden, etwas zur Hilfe beitragen 
zu wollen: Über die Hilfsorganisation 
UOSSM Germany / SmileChild aus Berlin 
und Leipzig mit direkten Kontakten in die 
Ukraine hat der Verein die Möglichkeit, 

Hilfsgüter an die Menschen in der Ukrai-
ne und zu den Flüchtlingen an der Grenze 
zu bringen. Benötigt werden Hygienear-
tikel, Toilettenpapier, Trockenshampoo, 
Zahnbürsten und Zahnpasta, Wasserfla-
schen, Konserven, Babynahrung, Win-
deln, Desinfektionsmittel...

Deswegen der Aufruf: Spende einen 
Betrag Deiner Wahl auf unser Vereinskon-

to. Wir kaufen für den gespendeten Betrag 
benötigte Hilfsgüter und übergeben sie an 
die Hilfsorganisation, so dass sie direkt bei 
den betroffenen Menschen ankommen! 
Alle benötigten Informationen finden sich 
auf der Webseite www.bsc-victoria.de/ 
2022/spenden-fuer-ukrainehilfe

Der Verein hofft auf eine große Unter-
stützung für seinen Aufruf!

BSC Victoria Naunhof e. V.

Damen 1. Herren 2. Herren wJB mJC mJD

12.03 16:00 18:00 14:00

19.03. 14:00 12:00 10:30

02.04. 16:00 18:00 14:00 12:00 10:30

09.04 16:00 12:00 14:00

Die nächsten BSC VICTORIA Handball - Heimspiele:
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12:30 Uhr Wege nach Klasse 10 – ein 
berufliches Schulzentrum 
stellt sich vor

13:00 Uhr Der Baustoffprüfe“
13:30 Uhr Perspektive ESA – mit Aus-

bildung und Studium voller 
Energie ins Berufsleben

14:00 Uhr Tipps für die Berufs- und 
Studienwahl

16:00 Uhr  Aussteller und Messebesu-
cher treffen sich zum Aus-
klang

Änderungen vorbehalten.

Die Messe wird bewirtschaftet von 
der 12. Klasse des Freien Gymnasiums 

Naunhof. Es wird also für Aussteller 
und Gäste ein Imbissangebot geben 
und für das leibliche Wohl gesorgt  
sein.

Die Teilnahme ist nur mit einem  
Nachweis zur Einhaltung der 3G-Rege-
lung (geimpft, getestet oder genesen) 
möglich (vorbehaltlich neuer Aufla-
gen durch das Land Sachsen oder den 
Bund). Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
Ihren entsprechenden Nachweis mitzu-
bringen und vorzuzeigen und sich an 
die Hygieneregeln zu halten. Bei Schü-
lerinnen und Schülern akzeptieren wir 
Nachweis der letzten Testung in der  
Schule. 

Wir wagen es!  
Ü30 Disconacht in Naunhof 
soll stattfinden!
Mit den bereits bekannt geworde-
nen Lockerungen haben sich die 
Veranstalter der 2. Naunhofer Disco-
nacht arrangiert. Wie in den Medien 
angekündigt darf sie unter 2G+ Be-
dingungen ohne Maskenpflicht und  
Kapazitätsbeschränkungen stattfin-
den, sofern die zukünftig zu veröffent- 
lichenden Corona-Schutzverordnun-
gen dies bestätigen. 

Der Ticketvorverkauf startet ab so-
fort.

Kontakt:
Stadt- und Touristinformation
Ramona Lange
Tel. 034293 475647
E-Mail 
tourist-information@naunhof.eu

Bereits verkaufte Tickets aus dem 
Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit. 
Es wird jedoch dringend um vorhe-
rige rechtzeitige Anmeldung in der  
Touristinformation gebeten
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Wo wohnt eigentlich der Osterhase? 
Und wie schafft er es, alle Eier überall 
auf der Welt zu verstecken? Wir kennen 
die Antwort! Finden Sie es auch heraus 
und erkunden sie die Magische Oster- 
welt auf dem Naunhofer Veilchenmarkt 
2022. Hier bringt Technologie und  
Outdoor-Spielspaß die ganze Familie 
in Bewegung. Mit der Magischen Oster  
App von Geo AR finden Sie 4 Augmen-
ted Reality Erlebnisse. Schauen Sie 
durch ihr Mobilgerät hindurch und ent-
decken Sie die magische 3D Osterwelt 
direkt in Naunhof, zum Anfassen nahe.

Rund um den Veilchenmarkt finden Sie 
mehrere Oster-Poster, die den ultima-
tiven Spiel-Spaß bringen. Jedes Oster-
Poster fungiert als riesiger QR-Code. 
Laden Sie die kostenlose App aus dem 
Store. Halten Sie das Telefon hoch und 
jeder dieser einzigartigen QR-Codes 
löst ein Erlebnis aus – eine einmalige 
Ergänzung zu unseren traditionellen 
Veilchenmarkt-Angeboten und ganz 
und gar Corona-unabhängig!

Die AR-Oster App ist für den Großteil 
aller mobilen Geräte auf dem Markt 
ausgelegt und erfordert keine speziel-
len Hardware-Sensoren in einem Gerät. 
Die App kann offline genutzt werden, 
benötigt keinen Mobilfunkempfang und 
verwendet weder GPS noch Bluetooth.

Eine einmalige WiFi-Netzwerkver-
bindung wird zum Herunterladen benö-
tigt und es kann losgehen. Für unsere 
Veilchenmarkt-Besucher ist die App  
natürlich kostenlos, ohne Werbung, 
ohne In-App-Käufe oder Data-Mining.

Begonnen in Neuseeland hat das ent-
wickelnde Unternehmen bereits viele  
Gemeinden rund um den Globus ver-
zaubert. Mit Naunhof ist der erste 
Schritt nach Deutschland gewagt. Die 
enge Zusammenarbeit mit dem deut-
schen Standort lässt auf weitere span-
nende Projekte im Augmented Reality 
Bereich für Familien an der frischen 
Luft hoffen. Weitere Informationen in 
der kommenden Ausgabe der Naun- 
hofer Nachrichten.

Veilchenmarkt INNOVATIV: Naunhof auf dem Weg 
zur Smart City mit der Magischen Oster-App 
Familienfreundliche Technologien aus Neuseeland im Neuseenland
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Ev.-luth. Kirchgemeinde – 
Naunhof/Erdmannshain/Ammelshain 

Ev.-luth. Pfarramt Naunhof, Wurzener Str. 1
Tel.: 034293 29493, Fax: 034293 55449

Kontakt: 
Pfarrer Norbert George, Tel. 0163 8055559

Bürozeiten: 
Mi u. Fr 9:00 bis 12:00 Uhr, Di 9:00 bis 
12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr
E-Mail: kg.naunhof@evlks.de, 
Internet: www.stadtkirche-naunhof.de

Sa, 12.03., 18:00 Uhr
Feuerschalen-Abend – Kirchgarten Naunhof
Singen mit Cornelia Schneider

So, 13.03., 08:30 Uhr
Gottesdienst – Kirche Ammelshain
 
So, 13.03., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof 

So, 20.03., 08:30 Uhr
Gottesdienst – Kirche Erdmannshain 

So, 20.03., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof

Mi, 23.03., 18:00 Uhr
Feuerschalen-Abend – Kirchgarten Naunhof
Thema: Corona
Wie können wir – geimpft oder ungeimpft 
– das Beste aus dieser Situation machen?

So, 27.03., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof

So, 27.03., 10:30 Uhr
Kirchenführung – Erdmannshain

So, 27.03., 18:00 Uhr
Naunhofer Abendmusik, Stadtkirche 
Naunhof – „Duo Fehse-Wilfert“
Freuen sie sich auf Musik aus verschiede-
nen Epochen und Ländern!
So erklingt die originale Tafelmusik des 
französischen Hofes unter Ludwig XIV., 
sowie Werke von Johann Sebastian Bach 
bis Leroy Anderson.

Ev.-luth. Kirchgemeinde – Albrechtshain

Pfarramt Beucha-Albrechtshain, 
Kirchberg 11, Beucha
Tel.: 034292 68221

Bürozeiten: 
Di 18:00 bis 19:00 Uhr 
und Mi 10:00 bis 12:00 Uhr

Kontakt:
Pfarrer Christoff Steinert, 
Kirchplatz 1, Brandis
Tel.: 034292 66541

So, 13.03., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Kirche Albrechtshain

Ev.-luth. Schwesternkirchgemeinde -
Fuchshain

Kontakt: 
Pfarramt Großpösna
Hauptstraße 25
Tel. u. Fax: 034297 423989 

Bürozeiten: 
Bürozeiten: Do 15:00 bis 17:00 Uhr bei 
Frau Rudolph
E-Mail: kg.grosspoesna@evlks.de

So, 13.03., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Kirche Fuchshain

Sa, 09.04., 17:00 Uhr
Johannespassion 

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro 
sind im Blumenhof Rainer Streller, 
Hauptstr. 40, 04683 Fuchshain, Tel.  
0152 53774320 und an der Tageskasse 
erhältlich. Für Kinder bis 16 Jahre ist der 
Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen 
frei.

Pfarrgemeinde Naunhof mit katholischer 
Kirche „Zum guten Hirten“ 

Katholisches Pfarramt „St. Franziskus“, 
Roitzscher Weg 3, Wurzen, Tel.: 03425 
925155

Kontakt:
Pfarrer: Christian Hecht, 
Tel.: 03425 925192

So, 13.03., 10:30 Uhr
Familiengottesdienst

So, 20.03., 10:30 Uhr
Heilige Messe

So, 27.03., 10:30 Uhr
Heilige Messe

Werktagsgottesdienste:
mittwochs, 9:00 Uhr

Die Kirchgemeinden laden ein

Tourismus | Veranstaltungen

Toni Fehse – Trompete, Jonas Wilfert – Orgel 

Einladung zum  
167. Rathauskonzert

Stephan König wurde 1963 in Ber-
lin geboren. Er studierte nach dem 
Besuch der Spezialschule für Musik 
Halle/S. an der Hochschule für Mu-
sik „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ 
Leipzig die Hauptfächer Klavier, 
Komposition und Dirigieren und ist 
seither freischaffend tätig. Neben 
seiner Unterrichtstätigkeit an der 
Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater hat er diverse Gastverträ-
ge bei namhaften Orchestern und 
Bühnen und wirkte bei zahlreichen 
CD-, Rundfunk- und Fernseh-Pro-
duktionen mit. Konzertreisen führ-
ten ihn nach Asien, Mittelamerika, 
Südamerika und durch viele Länder 
Europas. Er ist mehrfacher Preis- 
träger nationaler und internationaler 
Wettbewerbe. Auftrags-Kompositio-
nen schrieb er für das Gewandhaus 
Leipzig, Oper Leipzig, Akademisches 
Orchester Leipzig, den MDR u. a. Seit 
1998 leitet er das von ihm gegrün-
dete „LeipJAZZig-Orkester“ und seit 
2007 das Kammerorchester „artent-
faltung“.

Tickets unter:
Stadt- und Touristinformation
Tel. 034293 475647
E-Mail 
tourist-information@naunhof.eu
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Wissenswertes

Wo finde ich Hilfe? Zeitraum 12. März bis 27. März
1. Notrufe
Polizei 110
Polizeiposten Naunhof 03437 708925100
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Krankentransport/Rettungsdienst 03437 19222

2. Notdienste 
Strom (envia M)  
24h Störungsmeldung 0800 2305070

Gas (MITGAS) Störstelle 0800 2200922  
Onlinemeldungen von Stromausfällen:      www.stromausfall.de

Wasser (Eigenb. Wasserversorgung) 
24 Stunden Havariedienst 0172 9814042

Abwasser (AZV Parthe) 034291 439-0
außerhalb der Dienstzeit 0171 4103238

Bereitschaftsdienst Wohnbau GmbH 0176 40441349

3. Ärzte-Notdienst 
Allgemeinärzte
 
Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Mittwoch, Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 19:00 Uhr

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Grimma 
Kleiststr. 5, 04668 Grimma
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 13:00 Uhr

Kinderärzte 

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 13:00 Uhr

Die Bereitschaftspraxen können ohne telefonische Voranmel-
dung während der Öffnungszeiten aufgesucht werden.

Augenärzte
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie unter 
Tel. 116117.

Zahnärzte 
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie 
unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Tierärzte 
Tierklinik Panitzsch, Carl-Benz-Straße 2, Tel. 034291 316000

4. Apotheken-Notdienst 
Tag- u. Nachtdienst (8:00 – 8:00 Uhr)

Sa, 12. März (8:00 – 12:00 und 18:00 – 8:00 Uhr)
Sophien-Apotheke Colditz 034381 8090

So, 13. März 
Kronen -Apotheke Mutzschen  034385 51256

Mo, 14. März
Engel-Apotheke Naunhof 0800-1133399

Die, 15. März
Kilian-Apotheke Bad Lausick 034345 7140

Mi, 16. März
Park-Apotheke Bad Lausick 034345 24531

Do, 17. März
Sternen-Apotheke Naunhof 034293 47355             

Fr. 18. März
Löwen-Apotheke Bad Lausick 034345 22352

Sa, 19. März (8:00 – 12:00 und 18:00 – 8:00 Uhr)
Engel-Apotheke Colditz 034381 43359

So, 20. März
Engel- Apotheke Nerchau 034382 41283

Mo, 21. März
Adler-Apotheke Grimma 03437 911366

Die, 22. März
Löwen- Apotheke Naunhof 034293 45700

Mi, 23. März
Stern-Apotheke Grimma 03437 9996956

Do, 24. März 
Rats Apotheke Trebsen 034383 601

Fr, 25. März 
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

Sa, 26. März (8:00 – 12:00 und 18:00 – 8:00 Uhr)
Linden-Apotheke Grimma   03437 921712

So, 27. März
Sonnen-Apotheke Grimma 03437 917002

Immer samstags, außer an einem Feiertag ist in der Zeit von 
12:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Apotheke im PEP Grimma geöffnet.
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Einfach 

QR-Code scannen
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„Lesen bleibt“
Eine innovative Antwort auf die Absage der Leipziger Buchmesse 2022

Aus der Wirtschaft

 

Der Krieg in der Ukraine verängstigt auch hierzulande 
viele Menschen. Sie machen sich Sorgen, manche entwi-
ckeln sogar Panik. Wie gehen die Betroffenen mit dieser 
Furcht vor Eskalation und der Sorge um Angehörige und 
Freunde in Kriegsgebieten am besten um? Was können 
sie machen, damit der fortwährende Nachrichtenkonsum 
rund um das Kriegsgeschehen nicht zu sehr die Seele be-
lastet und wie erklärt man Kindern, was aktuell in Europa 
passiert? Immer noch versuchen Menschen mitunter, die 
Gefühle wegzudrücken. Experten und Expertinnen raten 
jedoch, sie ernst zu nehmen. Die BARMER bietet eine An-
laufstelle für Menschen, die eine Beratung brauchen, wie 
sie mit Sorgen und Ängsten in einer solchen Situation 
umgehen können. Experten geben rund um die Uhr ent-
sprechende Tipps, auch in englischer Sprache. Die Hotline 
ist kostenlos und steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung unter 0800 84 84 111.

Die Nummer der Hotline finden Sie auch auf der Start-
seite der BARMER-Website unter: 
www.barmer.de/a000001

PM, BARMER Sachsen

 

Von 16 Messenger-Apps weisen 15 essenzielle Mängel in 
der Datenschutzerklärung auf. Das gilt auch für Testsieger 
Signal. Dennoch empfiehlt die Stiftung Warentest die App 
als Alternative zu Marktführer Whatsapp, denn sie ist funk-
tional besser und auch technisch vielseitiger.

Alle Messenger-Dienste wurden sowohl für Android als 
auch für iOS geprüft, sofern sie für beide Systeme angebo-
ten werden. Beim wichtigen Thema Sicherheit können acht 
Apps mit voreingestellter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
punkten. Bei weiteren der größtenteils kostenlosen Apps 
muss diese erst aktiviert werden. In einigen Fällen landen 
die Chats unverschlüsselt auf den Servern der Anbieter.

Daneben prüfte das Testteam die Bandbreite der Funk-
tionen, ob die Apps leicht zu bedienen sind und wie spar-
sam sie mit Nutzerdaten umgehen. Bei der Kernfunktion 
Nachrichten überzeugten fast alle Dienste. Wenn es ums 
Telefonieren bei schlechtem Empfang ging, überzeug-
te nur Whatsapp. Weitere Unterschiede offenbarten sich 
bei Gruppen-Funktionen, dem Anhängen von Dateien, der 
Durchsuchbarkeit von Chats und der Emoji-Suche auch auf 
Deutsch.

Erhebliche Schwächen zeigen 15 von 16 geprüften 
Diensten bei der Datenschutzerklärung, weshalb auch Test-
sieger Signal nicht über die Gesamtnote Gut (2,3) hinaus-
kommt. Wire bildet hier die löbliche Ausnahme. Whatsapp, 
zum Facebook-Mutterkonzern Meta gehörend, erweist sich 
in diesem Punkt hingegen als lückenhaft und intransparent.

Der Test Messenger-Apps findet sich in der März-Aus- 
gabe der Zeitschrift test und ist online unter www.test.de/
messenger abrufbar. 

PM, Stiftung Warentest

Angst vor Krieg ernst nehmen –  
BARMER schaltet Sonderhotline

Messenger-Apps

Die Absage der Buchmesse war für viele 
Verlage, Autoren, Illustratoren und Veranstalter ein schwerer 
Schlag. Nach kurzer Schockstarre begann sich ein Widerstand 
zu regen, dessen Initiatoren sich speziell mit dem Verlust des 
Lesefests „Leipzig liest“ nicht abfinden wollten.

Die verschiedenen Initiativen werden aktuell von Tag zu Tag 
mehr; inzwischen ist das Alternativangebot fast schon unüber-
schaubar geworden.

Das Verzeichnis „Lesen bleibt“ will auf lesen-bleibt.jimdosi-
te.com möglichst alle Ideen in knapper Form bündeln und so 
einen permanent aktualisierten Überblick der teilnehmenden 
Veranstalter, Verlage, Autoren und Illustratoren anbieten.

Die Idee, ein Verzeichnis zu schaffen stammt vom Miltitzer 
„Schärdschher“, dem „Veranstaltungsraum für alle Fälle“. Für 
Elke Felgentreff und ihr Team war das Festhalten an der ur-
sprünglichen Planung nie strittig, denn kleine Lesungen und 
kulturelle Events in überschaubarem Rahmen seien mit ver-
nünftigen Hygiene-Maßnahmen auch sicher durchzuführen. 
Vor allem weniger prominenten Verlage sowie Autoren und  
Illustratoren, die noch nicht im Rampenlicht stehen, liegen ihr 
am Herzen: „Sie zu unterstützen und so auch die Lesekultur zu 
fördern ist einfach wichtig!“ Dies geschieht nach Felgentreffs 

Überzeugung am besten gemeinsam und nicht in Konkurrenz 
zueinander: „So hat sich die Idee einer gemeinsamen Plattform 
quasi von alleine entwickelt“.

Claudia Westhagen vom myshow Verlag, steuerte den Slo-
gan „Lesen bleibt“ bei: „Gerade auf Grund der letzten zwei Jahre 
dürsten die Menschen nach Kultur. Wir hängen nicht an einem 
Label, sondern haben einen Auftrag. Eine Aufgabe, die das  
Publikum an uns stellt.“ Und sie ergänzt: „Wenn es auf die eine 
Art nicht funktioniert, gibt es eben einen anderen Weg. ‚Lesen 
bleibt‘ ist so eine Möglichkeit.“

Ähnlich sieht es Janina Theiß, Inhaberin von Janina – Deko-
ration & Workshops, in Böhlitz-Ehrenberg und Mitstreiter für 
„Lesen bleibt“: „Nach langer kultureller Durststrecke ist es eine 
Möglichkeit sich zu präsentieren, und das ist etwas, was wir den 
Kulturschaffenden schuldig sind.“ Ihr ist es  
„eigentlich schnurz-piep-egal ob jetzt das  
Etikett ‚Buchmesse‘ dranklebt oder nicht“.

PM, myshow Verlag

Weitere Informationen finden Sie unter: 
lesen-bleibt.jimdosite.com/
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Gesundheit

Sind Ihre Ohren fit für den Frühling?
Im Allgemeinen entwickelt sich eine Hörminderung sehr 
langsam über einen längeren Zeitraum. Oft werden die Aus-
wirkungen erst nach Jahren bemerkt. Für die Betroffenen ist 
es schwer zu erkennen, ob sie tatsächlich unter einer Hör-
minderung leiden. Familie, Freunde und Kollegen sind oft die 
Ersten, denen auffällt, dass etwas nicht stimmt.

Für eine fortschreitende Hörminderung gibt es jedoch 
klare Anzeichen: Telefongespräche werden nicht klar ver-
standen. Die Familie beschwert sich, dass die Lautstärke von 
Fernseher oder Radio zu hoch ist. Es fällt schwer, Unterhal-
tungen in einem Restaurant zu folgen oder wenn es auf der 
Straße laut ist. Bei Familienfeiern oder anderen Partys tritt 
schnell Erschöpfung ein, weil Hören zur Anstrengung gewor-
den ist.

All die typischen Zeichen für einen Hörverlust sind kein 
Grund zur Sorge! Wir bieten viele Mittel und Wege, um etwas 
gegen eine Hörminderung zu tun.

Je früher etwas gegen den Hörverlust getan wird, desto 
besser. Gerade zu Beginn einer Hörminderung helfen Hör-
geräte, die für das Hören verantwortlichen Areale im Gehirn 
aufrechtzuerhalten. Je länger der Hörverlust hingenommen 
wird, desto mehr kann das Hören und Verstehen verlernt 
werden.

Mögliche Auswirkungen einer Hörminderung:
• verringerte Aufmerksamkeit
• vermindertes Sprachverstehen
• Probleme in der Kommunikation mit anderen

• verringerte Gedächtnisleistung
• geringere Bereitschaft, Neues zu entdecken
• verminderte Leistung im Beruf
• geringere Anerkennung durch andere
• Gereiztheit, Stress und Depressionen
• Rückzug aus dem sozialen Leben und 
 Isolation

Hörminderungen können ihre Ursachen in 
allen Teilen des Ohrs haben. Funktionsstö-
rungen des Außen- oder Mittelohrs lassen 
sich oft durch Medikamente oder Operati-
onen behandeln. Allerdings sind viele Hör-
minderungen auf Funktionsstörungen im Innenohr zurück-
zuführen. Mit modernen Hörgeräten können die meisten 
Hörbeeinträchtigungen des Innenohrs kompensiert werden.

Die regelmäßige Durchführung eines Hörtests hilft dabei, 
Hörprobleme schon im Entstehen zu bemerken. Je früher 
eine Schwerhörigkeit erkannt wird, desto leichter ist es, sie 
zu beheben.

Sehen Sie einen Hörtest daher wie andere Vorsorgeunter- 
suchungen an. Machen Sie einen kurzen, unverbindlichen 
und kostenlosen Hörtest, um möglichst zeitig einer Beein-
trächtigung Ihres Wohlbefindens entgegenzuwirken.

Helfer Hörsysteme berät Sie kompetent bei Fragen zum 
Hörvermögen.

www.helfer-hoersysteme.de

„Stell‘ Dir vor, Du kannst hören und keiner sieht‘s!“

Wir laden Sie ein: 
Testen Sie unverbindlich unauffällige Hörsysteme 
und erleben Sie erstklassigen Hörkomfort!
Das erwartet Sie:
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* Gilt für Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse mit Leistungsanspruch und/oder einer ohrenärztlicher Verordnung. 
Der Preis ist der Eigenanteil pro Ohr, ggf. zzgl. gesetzlicher Zuzahlung von 10,- € pro Ohr, wenn keine Befreiung vorliegt. 
Privatpreis 1.100,- €, ggf. zzgl. Ohrpassstück. Das Angebot gilt bis zum 30.04.2022 und nur solange der Vorrat reicht.

angenehmer Klang

brillantes Sprachverstehen

Programmautomatik

Störgeräuschunterdrückung

Angebot gültig bis 30.04.2022Audeo B 30 10

Silk 1 X

ZENTRALE WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286
FILIALE WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414
FILIALE NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757
FILIALE GROITZSCH: BREITSTR./ECKE SCHULGASSE • TEL.: 034296/744640 WWW.HELFER-HOERSYSTEME.DE

Osterangebote: 

nur 

350,- €*
pro Ohr

- Anzeige -
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Gesundheit

Mit dem Ambulanten Pflegedienst, pflegen wir Sie da, wo Ihr zu Hause ist! 

August-Bebel-Straße 6 | 04824 Beucha | Telefon: 034292-634388 | info@sd-muldental.de | www.sd-muldental.de

 > Grundpflege mit individuellen Leistungen
 > Behandlungspflege
 > Hauswirtschaftliche Versorgung
 > Pflege Krebs- und Schwerstkranker 
 > Erreichbarkeit rund um die Uhr
 > Privatleistungen möglich

Wir pflegen Sie da, wo Ihr Zuhause ist!

www.sd-muldental.de

August-Bebel-Straße 6 | 04824 Beucha
Tel.: 034292-634388 | Mail: info@sd-muldental.de

Mit Kraftkörnern und Gemüse durch den Tag
Rezepte für eine schnelle Basen-Küche
Zeitsparend und zugleich vollwertig zu kochen, muss jedoch 
kein Widerspruch sein. Denn es gibt inzwischen basische  
„Superfoods“, die nicht nur Familien diesen Spagat in Stress-

phasen ermöglichen. Unter www. 
p-jentschura.com beispielsweise  

steht eine Fülle von Rezepten – 
vom Auflauf bis 
zu Zucchinipäck-
chen – bereit, 
die sich mit ba-
sischen Lebens-
mitteln auch 
auf die Schnel-
le zubereiten  

lassen. In den von  
Ernährungswissenschaftlerinnen zusammenge-

stellten Rezeptideen steckt eine geballte Ladung an Vitaminen, 
Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, die täglich 
für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt benötigt 
werden. Diese Balance im Stoffwechsel wird als Grundlage 
für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt ein star-
kes Immunsystem angesehen.
 
Kraftkörner mal süß, mal herzhaft
Für ein warmes Frühstück, das den Organismus zu Beginn  
des Tages mit hochwertigen Kohlenhydraten und Vital-
stoffen versorgt, wird „Morgenstund‘“ empfohlen. Der 
gluten- und laktosefreie Brei mit Hirse, Buchweizen und 
Amarant ist reich an Nährstoffen und spendet langfristig  
Energie. In den Kraftkörnern stecken viel Zink, Magne- 
sium, Eisen, Biotin und hochwertiges, pflanzliches Eiweiß. 
Als Basis für ein schnell zubereitetes und zugleich leichtes, 
nährstoffreiches Mittagessen eignet sich die Quinoa-Hirse-
Mahlzeit „Tischleindeckdich“. Neben Mineralstoffen wie 
Zink, Eisen und Magnesium enthält sie auch Folsäure und  
Vitamin B.
 
Bei der Lebensmittelauswahl gilt das 80-zu 20-Prinzip
Für die tägliche Lebensmittelauswahl sollten Frische, Re-
gionalität und Bioqualität entscheidend sein. Zudem ist es 
ratsam, zu 80 Prozent basenbildende und neutrale Lebens-
mittel wie Gemüse, Obst, gute Pflanzenöle und glutenfreie 
Pflanzen zu verzehren. Die übrigen 20 Prozent können aus 
säurebildenden Nahrungsmitteln wie proteinreichen Hülsen-

früchten, Geflügel, Fisch und Milchprodukten bestehen, die 
in Maßen auch wichtig für den menschlichen Stoffwechsel 
sind.

djd (gekürzt)

Am 13. Februar gab es im Altenpflegeheim Bergstraße in 
Brandis allen Grund zum Feiern. Eine Bewohnerin feierte 
ihren 101. Geburtstag. „Nur wenige erreichen ein so hohes 
Alter. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir diesen 
besonderen Tag mit unserer Bewohnerin feiern konnten“, so 
Heimleiterin Janet Würfel. Ilse Wolf wohnt seit Mai 2021 in 
der Einrichtung. Trotz ihres stattlichen Alters nimmt sie aktiv 
am Heimleben teil. Sie mag Alles, was mit Sport und Bewe-
gung zu tun hat. Auch Bastelarbeiten und Gespräche mit an-
deren Heimbewohnern bereiten ihr viel Freude. „Es ist schön 
zu sehen, dass Frau Wolf sich so gut in den Alltag eingefun-
den hat, sich so gut einbringt und unsere täglichen Angebo-
te wahrnimmt“, freut sich Janet Würfel. Die Soziale Dienste  
Muldental gGmbH betreibt als Tochtergesellschaft der Unter- 
nehmensgruppe Muldentalkliniken drei Pflegeheime, zwei 
in Brandis und eins in Wurzen. Gemäß dem Grundsatz So 
selbstständig wie möglich, so viel Hilfe wie nötig verbringen 
die Senioren ihren Lebensabend in den Einrichtungen.

Quelle Text und Foto: PM, Soziale Dienste Muldental

Bewohnerin feiert 101. Geburtstag
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Finanzen

Sie wollen endlich 
ankommen?
Wir kümmern uns um die 
passende Finanzierung. PersönlicheBeratung:

vor Ort, per  Telefon, E-Mail und Video.

Ihr Team in Zwenkau: 
Henrik Ciolkiewicz und Grit Kurth

Ihre Spezialisten vor Ort

Grit Kurth
T 034203 258850
grit.kurth@drklein.de 

Henrik Ciolkiewicz
T 034203 258851
henrik.ciolkiewicz@drklein.de

Baumeisterallee 13 - 15
04442 Zwenkau

www.drklein.de 

Wir kümmern uns um die 
passende Finanzierung.

Abenteuer Hausbau: drei Tipps zur soliden Planung 
Der Bau des eigenen Hauses steht hoch im Kurs – endlich 
keine unmittelbaren Nachbarn mehr, ein eigener Garten und 
Gestaltungsspielraum bei der Raumaufteilung. Auch 2022 
ist ein gutes Jahr, dieses Vorhaben zu realisieren: Die Zinsen 
für Immobilienkredite sind aktuell noch auf einem niedrigen 
Niveau, während die Mietpreise in und um Leipzig weiter 
steigen. Aber trotz attraktiver Rahmenbedingungen will ein 
Neubau gut geplant sein – nicht nur architektonisch, sondern 
auch finanziell. Grit Kurth und Henrik Ciolkiewicz, Spezialis-
ten für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Zwenkau, geben da-
für drei konkrete Tipps. 

Tipp 1: Vor dem Spatenstich kommt der Kassensturz 
Wie viel Eigenkapital steht zur Verfügung? Wie hoch darf 
die Kreditsumme sein? Welche Tilgung strebe ich an? Das 
Thema Baufinanzierung ist komplex, deswegen ist die Be-
ratung durch Spezialisten meistens der erste Schritt. Auch 
finanzielle Engpässe müssen einkalkuliert werden, denn eine 
Finanzierung läuft in der Regel über mehrere Jahrzehnte und 
keiner weiß, wie sich die eigene Situation entwickeln wird. 
Empfehlenswert ist, mindestens die Kaufnebenkosten aus 
den eigenen Ersparnissen zu begleichen. Zusätzliche 10 bis 
20 Prozent des Kaufpreises verbessern die Zinskonditionen. 
Und: Drei bis fünf Monatsgehälter sollten für unvorhergese-
hene Kosten zurückgelegt werden. 

Die Bestandteile der Finanzierung sollten möglichst genau 
auf die persönliche Situation angepasst sein. Ein wichtiger 
Punkt ist hier die Tilgung. Sie wirkt sich direkt 
auf die Dauer der Rückzahlung aus: 
Wer niedriger tilgt, zahlt länger ab. 
„Wir empfehlen eine anfängliche 
Tilgung von mindestens zwei 
Prozent“, so die Spezialistin 
Grit Kurth. Auf Nummer sicher 
geht, wer eine höhere Tilgung 
mit einer langen Zinsbindung 
kombiniert. So können künf-
tige Hausherren die aktuell 
niedrigen Zinsen langfristig 
nutzen. 

Tipp 2: Energetisch gebaut ist halb gespart
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist das Gebot der Zeit. 
Immer mehr Bauherren achten auf die Energiebilanz ihres 
Hauses und das aus gutem Grund. Zwar stellt die Kreditrate 
häufig den größten Posten dar, aber die Nebenkosten stei-
gen immer weiter. Dies führt dazu, dass die Gesamtbelas-
tung der Kunden über die Dauer der Finanzierung zunimmt 
und auch nach dem Abzahlen des Hauses deutlich spürbar 
bleibt. Verschiedene Banken belohnen nachhaltiges Bauen 
mit interessanten Zinsrabatten. Henrik Ciolkiewicz ermittelt 
für seine Kunden, welche Fördermöglichkeiten infrage kom-
men und welches Kreditinstitut die individuellen Bedürfnisse 
am besten bedient. Er hilft auch dabei, alle Kosten im Blick 
zu behalten und eine realistische Vorstellung der Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Tipp 3: Aus eins mach zwei: cleverer Grundstückskauf 
In vielen Gemeinden ist Bauland rar. Entsprechend hoch sind 
die Preise für Grundstücke. Aber: Wer ein Grundstück ohne 
Haus kauft, kann zumindest bei der Grunderwerbsteuer spa-
ren. Das kann gelingen, wenn der Grundstückskauf und der 
Bauvertrag keine Einheit bilden. Ein Beispiel verdeutlicht 
das Sparpotenzial: Werden bei einem Grundstückspreis von 
120.000 Euro und Hausbaukosten von 250.000 Euro ge-
trennte Verträge geschlossen, zahlen Bauherren, bei einem 
Steuersatz von 3,5 Prozent in Sachsen 8.750 Euro weniger. 
In Sachsen-Anhalt sparen künftige Eigentümer bei 5 Prozent 

sogar 12.500 Euro. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bau 
in Ruhe planbar ist und bei verschiedenen Firmen An-

gebote eingeholt werden können.

Dr. Klein, Der Partner für Ihre Finanzen.

- Anzeige -
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Mobilität

Wir freuen 
uns auf Sie!

Autohaus Graupner GmbH     Gewerbeallee 2     04821 Brandis

www.autohaus-graupner.de post@autohaus-graupner.de+49 34292 6500

Service

Geschlossen oder offen? 
Der neue T-Roc und das neue T-Roc Cabriolet

Ab sofort live bei uns vor Ort. 
Jetzt Probefahrt-Termin reservieren!

Handliche „Hellseher“
Verkehrsalarme warnen vor Gefahr

Verkehrsalarme warnen vor Gefahren  
auf der Straße. Die kompakten „Hell- 
seher“ verschaffen sich meist mit einem  
Signalton Gehör. Verbindet sich ein 
Gerät, wie der Saphe Drive Mini, auto- 

matisch mit dem Smartphone, ist dies be-
sonders sicher. Denn eine Ablenkung durch das 

Bedienen einer App ist ausgeschlossen. Weitere Informationen 
zur Funktionsweise von Verkehrsalarmen gibt es auf der Website 
www.saphe.com. Auch vor Blitzern können die Gadgets warnen. 
„Gerade auf Strecken, die man häufig fährt, kann es passieren, 
dass man aus Unachtsamkeit das Tempolimit überschreitet“, 
sagt Saphe-Gründer Freddy Sørensen. Dies könne rasch teuer 
werden. Denn seit Ende des Jahres 2021 gilt der neue Bußgeld-
katalog. Temposünder werden nun stärker zur Kasse gebeten 
als bisher.

Fakten zum kleinen „Hellseher"
1.  Kann Bußgeldern und Unfällen vorbeugen
2. Startet automatisch bei jeder Fahrt, keine App mehr zu öffnen
3.  Verkehrsdaten von über 11 Millionen Fahrern mit allen Daten 

von u. a. Blitzer.de und Flitsmeister.nl
4. Leichte und sichere Bedienung, ohne vom Verkehr abzulenken
5. Farbdisplay des Saphe Drive Mini zeigt Warnsymbole und die 

Entfernung zur Gefahrenstelle sowie die geltende Geschwin-
digkeitsbegrenzung an djd (Foto: djd/www.saphe.dk)

 

Eine gesunde Luft im Auto erhält die Konzentrations- 
fähigkeit auch bei längeren Strecken und trägt zu mehr. 
Sicherheit bei. Innenraumfilter sorgen dafür, dass unange-
nehme Gerüche, Pollen und Feinstaub außen vor bleiben.  
Allerdings setzen sich die Filter selbst mit der Zeit zu und 
sollten daher regelmäßig ausgetauscht werden – mindes- 
tens einmal jährlich oder jeweils nach 15.000 gefahrenen 
Kilometern. Ein anstehender Wechsel ist eine gute Gele-
genheit, auf neue Technik umzusteigen. Denn der „Filter+ 
pro“ von Bosch beispielsweise wirkt durch eine spezielle 
antimikrobielle Schicht effektiv zusätzlich gegen Viren 
und Bakterien sowie gegen Schimmelwachstum. Mehr  
Details erfährt man in Fachbetrieben vor Ort, Adressen gibt 
es etwa unter www.boschcarservice.de mit der Online- 
Werkstattsuche.   djd (Foto: djd/Robert Bosch)

Innenraumfilter sollten mindestens  
einmal jährlich gewechselt werden
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Mobilität

Darauf sollten Motorradfahrer bei  
der Pflege der Bikebereifung achten

KADYK & KADYK GbR

MEISTERBETRIEB
der KFZ-INNUNG

www.kadyk.de

• Abschleppdienst Tag & Nacht
• Assistance Partner
• Autoverwertung
• Reifenservice
• HU/AU täglich
• Glasservice
• und vieles mehr ...

Siedlung Nr. 28 • 04683 Ammelshain
Tel. (03 42 93) 3 23 04 • Fax (03 42 93) 5 53 82

Notruf-Nummer

01 71 / 4 76 42 39

Karosserie & Lack
Meisterbetrieb Tommy Donner

Unfallinstandsetzung/eigene Lackiererei
Dorfstraße 35 • 04668 Parthenstein/OT Klinga

Telefon: 034293/32850
e-mail: karosseriebau-klinga@web.de

Karosserie & Lack
Meisterbetrieb Tommy Donner

Unfallinstandsetzung/eigene Lackiererei
Dorfstraße 35 • 04668 Parthenstein/OT Klinga

Telefon: 034293/32850
e-mail: karosseriebau-klinga@web.de

Neubauernstraße 11 • Parthenstein/OT Klinga
Telefon: 034293/32850 • Handy: 0177 4253886

Für Biker gibt es kaum Schöneres als 
eine Tagestour mit Freunden, bei der 
man besondere Augenblicke teilt. Gute 
Reifen verbinden Fahrspaß mit Sicher-
heit und Komfort. Nach spätestens 
sieben Jahren sollten Motorradreifen 
ausgetauscht werden, selbst wenn sie 
noch nicht die gesetzliche Verschleiß-
grenze von 1,6 Millimetern Profiltiefe 
erreicht haben. Durch einen Wechsel 
profitieren Motorradfahrer gleichzei-
tig von aktuellen Weiterentwicklun-
gen, unter anderem bei der Profilgestaltung, den Rohmateria- 
lien und dem Reifenaufbau. Mit verbesserten Eigenschaften 
verbindet etwa die Michelin Road 6-Serie einen sehr guten 
Nassgrip sowie Vorteile bei Laufleistung, Komfort und Handling 
miteinander. Die Sporttouring-Reifen sind für Roadster, Groß- 
enduros, Sportmotorräder und Tourenmaschinen geeignet.

djd, Foto: djd/Michelin
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REIFEN + AUTOSERVICE
A. Lange & S. Ludewig GbR
Wurzener Straße 59 · 04683 Naunhof
www.lange-ludewig.de

�
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auto reparatur
REIFEN + AUTOSERVICE
A. Lange & S. Ludewig GbR

Wurzener Straße 59 
04683 Naunhof
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Der Boom der Fahrräder mit eingebautem Rückenwind 
hält ungebrochen an. Bereits 7,2 Millionen E-Bikes be-
fanden sich 2021 im Besitz der deutschen Privathaus- 
halte, das sind fast dreimal so viele wie noch 2016. Um 
mit den hochwertigen Gefährten sicher und zuverlässig 
ans Ziel zu kommen, empfiehlt sich ein regelmäßiger 
Check der Technik in einem Zweiradfachbetrieb. Der Start 
in die neue Saison ist ein guter Zeitpunkt dafür. Spezielle 
Fahrradversicherungen bieten zusätzliche Sicherheit und 
eine Absicherung bei Diebstahl, technischen Defekten 
oder Unfällen. Sie übernehmen den Großteil der entste-
henden Kosten, bis hin zu denen für ein Ersatzbike bei 
länger dauernden Reparaturen. Der Beitrag lässt sich 
etwa unter www.waldenburger.com/fahrrad mit wenigen 
Eingaben errechnen. 

djd

Sicher in die neue Fahrradsaison starten
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Wohnen wie im Cabriolet

Bauen | Wohnen | Einrichten

Rund 50 Jahre hatte der Glasanbau im Eigenheim der Familie 
Eberhardt bereits auf dem Buckel. Den heutigen Anforderungen 
wurde er schon lange nicht mehr gerecht, vor allem im Hin-
blick auf Dämmung und Dichtigkeit. Trotz Bodenheizung war 
der Raum im Winter kaum nutzbar. Das hat sich nun grund- 
legend geändert: Claudia und Thomas Eberhardt haben in  
ihrem 2011 gekauften Eigenheim in Westfalen einen luftigen 
Wohn-Essbereich geschaffen, der zum Garten hin völlig offen 
ist und für ein freies Wohngefühl sorgt.
 
Mediterranes Panorama statt geschlossener Fassade
Von vorn betrachtet handelt es sich bei dem Einfamilienhaus in 
einem angesagten Wohnviertel im Großraum Münster um einen  
typischen, renovierten Bau aus den 1960er-Jahren. Das eigentliche  
Highlight verbirgt sich, von der Straße aus nicht einsehbar, auf der 
Rückseite: Drei neue Glas-Faltwände holen jede Menge Tages- 
licht und Frischluft in den Wohn-Essbereich und bieten einen 
herrlichen Ausblick auf den gepflegten Garten mit Terrasse und 
Pool. Architekt Franz Brüning vom Büro Brüning+Hart in Müns-
ter erinnert sich an das Projekt: „Ursprünglich sollte nur der alte 
Anbau entfernt und durch einen neuen und vor allem größeren 
ersetzt werden. Doch die Bauherrschaft hatte unheimlich viel 
Spaß daran, gemeinsam mit uns Ideen zu entwickeln und auf-
zugreifen.“ So entstand der Gedanke, gleich die ganze Wohn-
zimmerfassade, sogar über Eck, zum Garten hin zu öffnen, eine 
Zwischenwand zu entfernen und das Wohn- und Esszimmer um 
eine zweite Decke mit einem intelligenten Licht- und Soundsys-
tem zu ergänzen. Die Pläne bereiteten den Architekten anfangs 

etwas Kopfzerbrechen. Mithilfe dreier großer Glas-Faltwände 
des Herstellers Solarlux konnten die Ideen jedoch in die Tat um-
gesetzt werden. Damit hat sich die vormals eher geschlossene  
Fassade in ein mediterranes Panorama verwandelt.
 
Mit Wärmedämmung und Einbruchschutz
Zwei Glas-Faltwände öffnen den Anbau zum Garten und zur 
Terrasse hin, während die dritte die Wohnzimmerfront freigibt. 
Insgesamt decken sie eine Fassadenlänge von rund 16 Metern 
ab. Im geöffneten Zustand stehen sie unauffällig und kom-
pakt an der Seite. Schnell lassen sie sich auseinanderziehen 
und schließen die Wohnräume wieder. Sie verfügen über eine 
sehr gute Wärmedämmung und einen zertifizierten Einbruch-
schutz. Unter www.solarlux.com etwa gibt es weitere Details. 
Das Durchhalten während der Bauarbeiten habe sich gelohnt, 
so Claudia Eberhardt: „Wir blicken im Erdgeschoss jederzeit in 
unseren Garten, auf den Pool, die Terrasse. Das 
gibt uns ein Gefühl von Freiheit und Lebens-
freude. Wir genießen dieses Cabrio-Leben.

djd
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Bauen | Wohnen | Einrichten

So klappt es mit der Entspannung auf dem Balkon
Das Outdoor-Wohnzimmer wird mit praktischen Pflanzgefäßen zum grünen Paradies

Mit einfachen Mitteln und praktischen Pflanzgefäßen verwan-
delt sich ein Balkon ohne großen Aufwand in ein lebendiges 
Pflanzenparadies. „Pila“ von Lechuza etwa ist eine moderne 
Kombination aus Pflanzgefäßen und Storagemodul. In den klei-
neren Pflanztöpfen wachsen frische Gemüsepflänzchen und 
Kräuter heran, während im Planter größere Sträucher oder Pal-
men Platz finden. Das integrierte Bewässerungssystem erleich-
tert die Pflege. Mehr Infos gibt es unter www.lechuza.com. Das 
praktische Storagemodul bietet ausreichend Platz für Zubehör 

und schützt es vor Nässe. Für 
mediterranes Flair sorgen zu-
dem typische Balkonkästen 
wie „Balconera Color“ 
mit 50 oder 80 Zentime-
ter Länge und heraus-
nehmbaren Pflanzeinsätzen. 

djd (Foto: djd/LECHUZA)

Ihr Ansprechpartner für 
Immobilien in der Region:

Mirko Löhnert
Tel.: 0171 / 143 45 44
www.okal.de/mirko-loehnert

Wohnen mit Stil

Wir verwirklichen Ihre Wohnträume 

Mitglied im

Tel: 034292 73375
Mail: info@sattlerimmo.de
www.sattlerimmo.de

SIE WOLLEN IHRE 
IMMOBILIE VERKAUFEN?
WIR VERSPRECHEN, DASS SIE
KEINE ARBEIT DAMIT HABEN.

www.ruppert-kg.de

CONTAINERDIENST
NATURSTEIN
Albert-Kuntz-Straße 26 
04824 Beucha

E-Mail beucha@ruppert-kg.de 
Tel. +49 (0) 34 292 / 867 3  
Fax +49 (0) 34 292 / 867 55

F e W a 39
Fenster, Wartung und Pflege

Meisterbetrieb

Sanierung, Reparatur und 
Erneuerung von:

• Dachfenstern aller Art
• Fassaden-Fenster und Türen
• Sonnenschutz

Inh. Angelika Mozdzynski
Equipagenweg 21- 23 | 04416 Markkleeberg
E-Mail: info@fewa39.de | 0341 3502483

IHRE IMMOBILIENSPEZIALISTIN
IN LEIPZIG UND UMGEBUNG
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Stellenmarkt

Boombranche „Wellness“
In Bädern, Spas und Saunen haben Quereinsteiger viele Möglichkeiten

www.lagovida.de

 
Küche ■ Service ■ Housekeeping ■ Spülkraft (m/w/d)

Zudem bilden wir aus:

 
Bewerbungen bitte an:Bewerbungen bitte an:

Lagovida GmbHLagovida GmbH
Hafenstraße 1Hafenstraße 1  ■■  04463 Großpösna04463 Großpösna

Tel. 03 42 06 / 77 50Tel. 03 42 06 / 77 50  ■■  info@lagovida.deinfo@lagovida.de

Wir bieten eine 3-jährige abwechslungsreiche Ausbildung am Empfang, im Housekeeping,
in der Reservierung, im Verkauf, im Service oder in der Veranstaltungsabteilung.

Wir suchen Unterstützung!Wir suchen Unterstützung!

Der Besuch einer Sauna- und Wellnessanlage ist eine erhol-
same Auszeit vom Alltag. Allein in Deutschland gibt es mehr 
als 6.000 Bäder, über 200 Thermalbäder und mehr als 2.000 
Saunabetriebe mit einem zum Ende des Jahres prognostizier-
ten Gesamtumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. „Der Bäder- 
und Wellnessmarkt hat sich seit den 90ern massiv entwickelt", 
erklärt Dr. Klaus Batz, Geschäftsführer der European Water-
park Association, der Interessenvertretung der europäischen 
Freizeitbäder, Thermen und Wasserparks. „Dadurch sind neue 
Berufsbilder und Anforderungsprofile entstanden, denen klas-
sische Ausbildungen wie ‚Fachkraft für Bäderbetriebe‘ alleine 
nicht nachkommen können.“
 
Personalmangel auf allen Ebenen
Tatsächlich ist die Bandbreite an Einsatzgebieten enorm, längst 
sind dort die altbekannten Bademeister nicht mehr allein. Je 
nach Größe und Ausrichtung der Anlage ergänzen beispiels-
weise Sauna-Meister, Masseure und Aqua-Fitnesstrainer das 
Wohlfühlangebot. Im Hintergrund sorgen Bäderbetriebsmana-
ger sowie Wellness- und Spa-Manager für einen reibungslosen 
betrieblichen Ablauf und halten übergeordnet die Fäden in der 

Hand. Über Weiterbildungen nähert 
man sich den neuen Aufgaben am 
einfachsten. Sie bedeuten neben dem 
Aufwand, den man berufsbegleitend 
treiben muss, nicht nur eine Wis-
senserneuerung, sondern vor allem 
persönliche Entwicklungsmöglich-
keiten und finanzielle Belohnung. 
Unter www.ist.de findet man eine 
Auswahl an möglichen Kursen. Doch trotz dieser Aus-
sichten und Chancen ist der Personalmangel auf allen Ebenen 
spürbar. „Wir haben Probleme, offene Stellen mit qualifizierten 
Mitarbeitern zu besetzen“, so Dr. Klaus Batz von der EWA. „Das 
reicht von der Beckenaufsicht bis zur Geschäftsführung.“
 
Gute Chancen für Quereinsteiger
Das birgt sehr gute berufliche Perspektiven für diejenigen, die 
in diesen Arbeitsmarkt ein- und aufsteigen wollen. Dabei sind 
die Unternehmen in dieser Branche offen für Quereinsteiger. 
Dass sich hier eine gezielte Weiterbildung lohnt, belegt die 
Gehaltsstudie der IST-Hochschule für Management. Sie zeigt, 
dass Mitarbeiter mit einer entsprechenden Qualifikation auf-
steigen und damit ihre Gehaltsaussichten deutlich verbessern 
können. Grundsätzlich sind laut Studie die Verdienstmöglich-
keiten in der Wellness- und Spa-Branche gut – unabhängig vom 
Bildungsabschluss. Über branchenspezifische Weiterbildungen 
können Jahresgehälter von bis zu 70.000 Euro erzielt werden.
 
djd (Foto: djd/IST-Studieninstitut)

Putzhilfe für Privathaushalt in Beucha gesucht
Berufstätiges Ehepaar mit 2 Kindern sucht ab sofort eine Putzhilfe  
14-tägig à 4 Stunden (Vormittag) für ein Einfamilienhaus (keine Haustiere). 
Abrechnung über Kleingewerbe oder Anmeldung bei der Minijobzentrale.

Alles weitere erfolgt in einem persönlichen Gespräch. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0179 1462059. 



 34 | Naunhofer Stadtjournal - Ausgabe 05 / 2022
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Im berufsbegleitenden Studium  
lernen, worauf es in der 
Führungsetage ankommt

Bestens ausgebildet  
für die digitale Zukunft

  Du willst mehr wissen? Dann besuche uns unter: 
www.enviaTEL.de/karriere/auszubildende

 Bewerbungsunterlagen: job@enviaTEL.de

Ausbildung als  
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
am Standort Taucha bei Leipzig

Freude an Technik, moderne Ausbildungsmethoden, berufliche 
Perspektiven in der Region – das erwar tet Dich bei envia TEL, 
dem führenden regio nalen Telekommunikationsdienstleister und 
Netzbetreiber mit sieben Rechenzentren in Mitteldeutschland.

Du hast Lichtgeschwindigkeit im Blut und willst die digitale 
Zukunft in Mitteldeutschland mitgestalten? Dann bist Du bei uns 
genau richtig! Werde Teil unseres Teams bei envia TEL.  

Bestens ausgebildet  
für die digitale Zukunft

  Du willst mehr wissen? Dann besuche uns unter: 
www.enviaTEL.de/karriere/auszubildende

 Bewerbungsunterlagen: job@enviaTEL.de

Ausbildung als  
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
am Standort Taucha bei Leipzig

Freude an Technik, moderne Ausbildungsmethoden, berufliche 
Perspektiven in der Region – das erwar tet Dich bei envia TEL, 
dem führenden regio nalen Telekommunikationsdienstleister und 
Netzbetreiber mit sieben Rechenzentren in Mitteldeutschland.

Du hast Lichtgeschwindigkeit im Blut und willst die digitale 
Zukunft in Mitteldeutschland mitgestalten? Dann bist Du bei uns 
genau richtig! Werde Teil unseres Teams bei envia TEL.  

Wir stellen ein!

Bewerbungen

Homeoffice ist langfristig eine Chance für uns und für Sie!  
Sehr gutes Gehalt, von Zuhause aus arbeiten und 30 Urlaubstage. 

Bewerben Sie sich unkompliziert  
per E-Mail an bewerbung@braune-tauche.de

Lohnbuchhalter – Steuerfachangestellte – Bilanzbuchhalter
Steuerfachwirte – Dipl. Betriebswirte/Bachelor (BA) – m/w/d

Wir stellen ein!
Lohnbuchhalter – Steuerfachangestellte – Bilanzbuchhalter
Steuerfachwirte – Dipl. Betriebswirte/Bachelor  (BA) – m/w/d

Bewerbungen

Bewerben Sie sich unkompliziert
per E-Mail an bewerbung@braune-tauche.de

Homeoffice ist langfristig eine Chance für uns und für Sie!
Sehr gutes Gehalt, von Zuhause aus arbeiten und 30 Urlaubstage.

Das Fachklinikum Brandis sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d)
Schreibkraft/Medizinische Dokumentationsassistentin (w/m/d) 
Die Stellenbeschreibungen finden Sie unter www.fachklinikum-brandis.de
Weiterhin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Küchenhelfer (w/m/d). 
Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 034292/84585
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Fachklinikum Brandis, Am Wald 1, 04821 Brandis oder

an verwaltung@fachklinikum-brandis.de

Das Fachklinikum Brandis sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Fahrer / Techn. Hilfskraft ab 01.01.2022 (w/m/d)
möglichst mit Personenbeförderungsschein

und

SHK Anlagenmonteur als Haustechniker ab sofort
befristet als Krankenvertretung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Fachklinikum Brandis, Am Wald 1, 04821 Brandis oder an
verwaltung@fachklinikum-brandis.de, Tel. 034292-84585
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12. – 13. März 2022
Jobmesse Leipzig
Die 3. Jobmesse Leipzig bringt motivierte Menschen aus der 
Region und attraktive Arbeitgeber, seit 2018, in angeneh-
mer Atmosphäre zu einem ersten persönlichen Gespräch 
zusammen.

Wo? KONGRESSHALLE am Zoo

Infos: www.perspektiven-finden.com/berufe/ausbildungs- 
messe/jobmesse-leipzig

9. Apr., 12:00–18:00 Uhr
JugendBildungsmesse Leipzig
Die JugendBildungsmesse JuBi ist die bundesweit größte 
Spezial-Messe für Auslandsaufenthalte. Rund 100 Aus- 
steller informieren über alle Facetten von Auslandsaufent-
halten und stellen ihre Programme und Stipendienangebote  
vor.

Wo? Sporthalle Reclam-Gymnasium

Infos: weltweiser.de/jugendbildungsmesse-leipzig/

Änderungen vorbehalten! red

Save the date

Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden im 
Berufsleben immer wichtiger. Das gilt insbesondere für Füh-
rungskräfte. Berufsbegleitende Studiengänge sind eine Mög-
lichkeit, die benötigten Kompetenzen zu erwerben. Im Master- 
studiengang „General Management“ an der Hochschule  
Weserbergland wurde 2021 das Curricu-
lum entsprechend angepasst. „In diesem 
berufsbegleitenden Masterprogramm 
(MBA) lernen die Studierenden, Führung, 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung in  
allen Bereichen miteinander zu verei-
nen“, so Prof. Dr. André von 
Zobeltitz, Dekan und 
Professor für Marke-
ting und Methodenkom-
petenz. Die Präsenzzeiten in 
Hameln umfassen 30 Wochenen-
den in 30 Monaten, dazu kommt das 
Selbstlernen im Homeoffice. Unter 
www.hsw-hameln.de können Interes-
sierte den Studienverlaufsplan ein-
sehen.

djd (Foto: nastya_gepp/Pixabay)
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erfolgt auf dem Alten Friedhof

in der Trauerhalle des 
den 28.03.2022 um 13.00 Uhr 

Die anschließende Urnenbeisetzung 

in Naunhof. 

Bestattungshauses Hänsel statt. 

Die Trauerfeier findet am Montag, 

Jenschmischek
Wolfgang 

Mitten aus dem Kreise seiner Kinder, Enkel 

lieber Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa
und Urenkel gerissen, verstarb unser 

geb. 06.06.1937                  verst. 28.02.2022

In stiller Trauer

Dein Sohn Uwe mit Heike

Mandy und Heiko mit Laura-Sophie und Lena, 
Doreen und Bert mit Lina, Fabienne und Linus

Deine Enkel André, Kevin, Michelle, Maik, 

Deine Tochter Helga mit Michael

U N F A S S B A R !

Annahmestelle Privatanzeigen

Danny Berndt, 
Markt 7, Naunhof 
 034293 30567

Danny BernDt
Fotografenmeisterin

Markt 7 · 04683 naunhof
tel.: 034293 30567 · Mobil: 0177 6144144

Familienanzeigen im Amtsblatt 
• zum Schulanfang, Jugendweihe/Konfirmation
• zur Geburt Ihres Kindes
• zur Hochzeit, Hochzeitsjubiläum
• zum Geburtstag
und weitere Gelegenheiten 

Hier

Annahmestelle

mit Motivvorschlägen

Öffnungszeiten
Di. - Fr. 9 - 12 Uhr 

 und 14 - 18 Uhr

DRUCKHAUS BORNA, 
Abtsdorfer Straße 36, Borna
Janett Greif,  0173 6546986
 janett.greif@druckhaus-borna.de

Die STADTJOURNALE

Wenn Sie sich für die tröstenden Worte und die Anteilnahme 
beim Abschied von einem geliebten Familienangehörigen be-
danken möchten. Dann wenden Sie sich an ...

TrauerTrauer

Ur nen-  und
Sarg schmuck,

Gestecke,  Krän ze ,
Herzen,  Trauersträuße

Lieferservice

Gern be ra ten wir Sie aus führ lich oder Sie bestellen 
einfach in unserem Onlineshop und wir bringen 

Ih ren Blumengruß zum Ort der Beisetzung.

Das Floristikfachgeschäft

Raumzauber-Sinnwelt - Das Floristikfachgeschäft
Naunhof * Ladestraße 5 * Fon: 03 42 93 / 48 42 84

Leipzig * Hugo-Aurig-Straße 7 * Fon: 03 41 / 65 83 59 13
Online-Shop: www.floristikservice-leipzig.de Naunhof, im März 2022

Brigitte und Angehörige
In lieber Erinnnerung und Dankbarkeit

Unser Dank gilt auch der Rednerin Frau Raschke-Maas, 
dem Blumenhof Streller, der Blumenscheune Oelzschau, 
dem Restaurant Rosengarten sowie 
dem Bestattungswesen Thomas Altner.

Abschied genommen haben,
bedanken wir uns für die erwiesene Anteilnahme 
bei allen Verwandten, Freunden, 
Nachbarn und Bekannten herzlich.

Nachdem wir von unserem lieben verstorbenen

Danksagung

Wir hoffen immer, und in allen Dingen  
ist besser hoffen als verzweifeln
 Johann Wolfgang von Goethe



Wohin mit Buntmetall- und Stahlschrott?  
Wohin mit Altpapier?
Zum Standort von Hofmann Metall in der 
Gebrüder-Helfmann-Straße 1a in 04824 Brandis.
Wir sind Experten in nachhaltiger Ressourcen-Rückgewinnung.

Öffnungszeiten:
MO | MI | FR  07:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:00 Uhr
DI | DO            09:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 18:00 Uhr
SA    jeden 1. und 3. Samstag im Monat geöffnet 08:00 - 12:00 Uhr

hofmann-metall.de
brandis@hofmann-metall.de
034292 / 28 60 06


